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Der Wehrmachtbevollmächtigte
27. August
Prag, den..
19
41.
beim Reichsprotektor in Böhmen u. Mähren.
Der Chef des Generalstabes
Dua das Staats■ekretärs
be.a Reichsprotektor
in Böhmen und mähren.
Eing.: 29. AUG. 1941
Sehr geehrter Herr Staatssekretär!
Tgb. Nr.:
Anlässlich meiner Vorsprache berichtete ich
kurz auch über die Umstellung gewisser Heereslastkraftwagen
auf Holzgas.
Da Herr Staatssekretär geinerzeit den Wungch
äusserten, über die tatsächlichen Massnahmen der Wehrmacht
im Protektorat unterrichtet zu werden, beere ich mich
hiezu folgendes mitzuteilen:
Bis jetzt wurde vom Oberkommando des Heeres
die Umstellung von 33 Kfz. der Tr.Ueb.Plätze angeordnet.
Der dafür bestimmte Termin l.Okt.dürfte eingehalten werden
können, da die Fa. Janka-Generatoren die rechtzeitige
Lieferung der erforderlichen Generatoren zugesagt hat. Weiter
wurden dem Oberkommando des Heeres 89 Lkw. der bodenst.
Dienststellen zur Entscheidung bezügl. des Umbaues gemeldet.
Die Entscheidung liegt noch nicht vor. Ueber Sicherstellung
der benötigten Holzmengen ist vom Oberkommando des Heeres
bis jetzt noch keine Verfügung ergangen. Der Umbau erfolgt
durch die H.K.P.(Yartmfifoyakw
So weit ich unterrichtet bin, ist die
zuständige Abteilung des Amtes des Reichsprotektors seit
längerer Zeit bemüht, Lastkraftwagen der Wirtschaft mög-
D
lichst auf Holzgas umzustellen.
Heil Hitler!
Jhr ergebener
5. 8.
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16. Oktober 1941.

st.s.420/402/41.

Sta.

Iper X XI
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An Herrn

15.PX. 1941

Primatorstellvertreteraxedü eintnisl rus

Professor Dr. P f i t z n e r ,

Prag,

nonent ne

(E

Rathaus.

.A.B.S

Sehr geehrter Herr Professor!

Jnden ich den Eingang des dort. Schreibens vom 4.d.Mts.

- Zeichen G.Z. 1841/41 in Sachen Mahnmal des unbekann-

ten Soldaten bestätige, verfehlesith nicht, die rasche

und sachgemässe Durchführung meMner Weisungen anzuer-

kennen und hierfür Jhnen und den beteiligten Referenten

und Beamten zu danken.

Heil

Hitler!

Jhr

2)
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17 X. 1941
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G.R. mit 2 Heften

B.d.S.6572 4j

4-Obersturmbannführer Böhme,

Prag,

14

Xuct

zur Kenntnis übersandt.rtxevlleterodsmtry
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Auszugsweise Abschrift.

Der Wehrmachtbevollmächtigte

Prag, den 4. 10.1941.

beim Reichsprotektor in Böhmen und Mähren

Nr. 1211/41 geh.

I A

We i s u n g e n Nr. 14.

EEEEEEEEEEEEEEEAEEEI

7.) Aufhebung der Grusspflicht vor dem Grabmal des "Unbe-

kannten Soldaten" in Prag.

Es hat sich neuerdings herausgestellt, dass das bisherige

"Grabmal des Unbekannten Soldaten" in Prag, Altstädter Ring,

zur Ehrung des tschechischen Legionärs aus dem Weltkriege

geschaffen wurde. Die Fackeln am Grabmal werden auf Veranlas-

sung des Herrn Reichsprotektors gelöscht werden. Damit ent-

fällt auch die Voraussetzung, unter der von der deutschen

Besatzungsarmee die Grusspflicht für Wehrmachtsangehörige

angeordnet und von der Wehrmacht später gemäss Standortbe-

stimmungen für Prag, Abschnitt X, Ziffer 13 vom 15.2.1940

übernommen wurde.

Die Grusspflicht für Wehrmachtangehörige wird ab 2.10.41

aufgehoben. Die Standortbestimmungen für Prag und das Merk-

blatt für den Standort Prag (Ziffer 15) sind entsprechend

abzuändern.

Die Wehrmachtangehörigen sind zu belehren.

(Ic pol Nr.923/41 geh. vom 1.10.41)

Der Wehrmachtbevollmächtigte

geim Reichsprotektor in Böhmen und Mähren

gez. Friderici,

General der Jnfanterie.



7. Oktober 1941.

Sta.

St.s.402/398/41.

An Herrn

Oberst L o n g i n ,

Chef des Stabes,

8. X.1941

Prag XIX,

Platz der Wehrmacht 5.

Sehr geehrter Herr Longin!

- Zeichen St.S.385a/203/41 in Sachen Mahnmal des

unbekannten Soldaten teile ich mit, dass inzwischen

die Stätten des Mahn- und Grabmals in den früheren

Zustand versetzt worden sind. Die Beseitigung der

Pylonen und der vor dem Mahnmal eingelassenen Mar-

morplatten war am 3.d.Mts. beendet. Der in der Rat-

hauskapelle aufgestellte Sarg wurde zersägt und die

darin befindlichen drei Zinkblechsärge geöffnet.

Das Skelett einschliesslich der im letzten Sarge und

im Altar deponierten Erde von Verdun bezw. aus dem

Westen wurde an die Geheime Staatspolizei abgelie-

fert. Damit ist jedem Mißbrauch des Skelettes und

der Erde zur nationalen Kultbildung vorgebeugt. Die
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Geheime Staatspolizei hat ebenfalls drei Papp-

kartons mit 237 Kranzschleifen in Empfang ge-

nommen. Die in der Kapelle aufbewahrten Kränze

wurden vernichtet. Alle Massnahmen konnten so

durchgeführt werden, dass kein Tscheohe Zeuge

war.

Heil

taH

drdden T   r o  

führer Heydrich.

81860



tawan
Prag, am 4.0ktober 1941.
6
Herrn
DER PRIMATOR-STELLVERTRETER
Staatssekretär, Ss-Gruppenführer
DER HAUPTSTADT PRAG
Karl Hermann F'r a n k
"
a
rag
IV.
G.Z.1841/41.
Czerninpalais.
Büro des Staats■ekretärs
beim Reichsprotektor
in Böhmen und mähren.
prgit
Eing.: F. OKT. 1941
Tgb. Nr.:
Betrifft: Grabmal des Unbekannten Soldaten.
Bezug:
Dort.Schreiben vom 29./9.1941 Nr.St.S.385/203/41.
Sehr geehrter Herr Staatssekretär!
Die mir von Ihnen übermittelte Entscheidung des
stellvertretenden Herrn Reichsprotektors, die Pylonen beim
ehemaligen Grab des Unbekannten Soldaten zu verlöschen und
zu beseitigen,und die mir durch Herrn Oberregierungsrat Dr.
Giess fernmündlich in Ihrem Auftrag weitergegebene Entscheidung,
dass das Grab des unbekannten Soldaten restlos beseitigt und
die betreffenden Stellen in den Zustand von l9l8 zurückversetzt
werden sollen, habe ich Ihrem Auftrag gemäss durchgeführt.
Die Beseitigung der Pylonen und der an der gleichen Stelle
befindlichen schweren Marmorplatten, sowie die Pflasterung
der dadurch frei gewordenen Stelle waren am 3.Oktober um 18
Uhr abends beendet. Der in der Rathauskapelle aufgestellte Sarg
des sogenannten unbekannten Soldaten wurde am gleichen Tage in
der Zeit von 20 bis 22 Uhr durch den städtischen Referenten
Schlossermeister Julius Klein unter Mithilfe der städtischen
deutschen Beamten Dr.Krug, Dr.Wuch, Direktor Drtilek und der
zwei deutschen Angestellten Becvar und Strucovsky zerlegt. Es
waren drei Särge aus Zinkblech ineinandergelötet. Das Zinkblech
ist durch Herrn Klein weggeführt und beseitigt worden. Das im
dritten Sarge in Erde von Verdun gebettete Skelett wurde rest-
los samt der Erde in eine Schachtel übertragen, die denn Herr
Dr.Krug laut Bestätigung der Geheimen Staatspolizei, Staats-
polizeileitstelle Prag B.-Nr.II BM vom 4./10.194l am 3./10.
um 22 Uhr bei der Geheimen Staatspolizei abgeliefert hat.
Gleichzeitig wurden der Geheimen Staatspolizei drei Pappkartons
mit 237 Kranzschleifen übergeben. Die in der Grabkapelle aufbe-
wahrten Kränze wurden zersägt und beseitigt. In dem im Altar
St. S. √A17 4./41
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verwahrten Messingbehälter war gleichfalls Erde aus dem Westen.

Diese Erde wurde entfernt.

Meine Massnahmen wurden so getroffen, dess

kein Tscheche auch nur im geringsten Zeuge werden konnte.

H e i l

Hite r!
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3. Oktober 1941.

Sta.

St.s.398/385/41.

An Herrn

=3. X. 1941

Primatorstellvertreter

Professor Dr. P f i t z n e r ,

Prag,

Rathaus.

Sehr geehrter Herr Professor!

Jm Nachgang zu dem hies. Schreiben vom 29.v.Mts.

- Zeichen St.S. 385/203/41 in Sachen Mahnmal des

unbekannten Soldaten wiederhole ich die Jhnen von

meinem persönlichen Referenten, pberregierungsrat

Dr. Gies, am 2.d.Mts. übermittelte Entscheidung,

dass die Stätten des Mahn- und Grabmales in den

früheren Zustand versetzt werden sollen. Sämtliche

Gegen tände und Enbleme, die sich auf das Mahn- und

Grabmal beziehen, sind ebenfalls zu entfernen. Es

empfiehlt sich, die infolge der Beseitigung des Mahn-

und Grabmales anfallenden Sachen bei der Geheimen

Staatspolizei sicherzustellen. Die Leiche des unbe-

kannten Soldaten muss in unauffälligerweise Weise ex-

humiert und auf einem städtischen Friedhof unter Aus-

schluss der Öffentlichkeit sofort beigesetzt werden.



Über die Verwendung des Sarkophages sehe ich der

Vorlage eines Vorschlages entgegen. Jch darf Sie

bitten, mich über die Massnahmen, die Sie auf Grund

dieses Schreibens und auf Grund des hies. Schrei-

bens vom 29.v.lts. in die Wege geleitet haben, bis

zum 10.d.Mts. zu unterrichten.

Heil Hitl

i{

Jhr

2) G.R. mit 5 Anlagen

4i/v

a) Herrn v. Burgsdorff und

b) #-Obersturmbannführer Böhme

8. X. 1941

B.d.S.6496

zur Kenntnis übersandt.

D
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29.September 1941.

Sta.

St.s.385/203/41.

gustlov neh rin nectid sie Trsb dol .nelfetens

.relretosdie enstssde

ITeIIH

IteH

An Herrn

Til

Primatorstellvertreter

Professor Dr. P f i t z n e r ,

2 9. IX.1941

Prag,

Rathaus.

Sehr geehrter Herr Professor!

18GC

Jn Sachen Mahnmal des umbekannten Soldaten setze ich Sie

von der nachstehenden Entscheidung des Stellvertretenden

Reichsprotektors, #-Obergruppenführer Heydrich, in Kennt-

nis:

Es steht fest, dass in dem Grabnal die Leiche eines in der

Schlacht bei Zborov gefallenen, tschechischen Überläufers

beigesetzt worden ist. Das Grabmal und damit das Nahnmal

sind Symbole des Legionärtums. Als solche haben sie die

früheren Machthaber und die tschechische Bevölkerung auf-

gefasst und gewürdigt. Der Chef des Oberkommando der Wehr-

macht hat entschieden, dass für die Wehrmacht der Gruss am

Mahnmal aufgehoben wird. Bei dieser Sachlage sind die

Flammen vor dem Mahnmal zu löschen.

Sie werden beauftragt, die Durchführung der vorstehenden

Anordnung einschliesslich der Entfernung der Pylone sicher-
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zustellen. Jch darf Sie bitten, mir den Vollzug

ehestens mitzuteilen.

NerXIeS

Heil

Hitler!

Jhr
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29, September 1941.

Sta.

St.s.385a/203/41.

An Herrn

Oberst L o n g i n,

29.X1941

Chef des Stabes,

Prag

XIX,

Platz der Wehrmacht 5.

Sehr geehrter Herr Longin!

81863

Hiermit übersende ich in Sachen Mahnmal des unbekannten

Soldaten die Durchschrift eines an Herrn Primatorstell-

vertreter Professor Dr. Pfitzner gerichteten Schreibens

zur Kenntnis.

Heil Hi tier!

3.

 Wv. nach Abgang zum Vortrag bei 4-Obergruppenführer

Heydrich.
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Prag, den 12. September 1941.

1574

f A Fus

Unter Rückerbittung mit 6 Anlagen

g4FMq

dem Herrn Unterstaatssekretär

mit der Mitteilung wieder zugeleitet, dass der Herr Staats-

sekretär die Erörterung der einschlägigen Angelegenheit bis

zur Erledigung seiner Berliner Reise zurückstellen möchte.

A

9

Oberregierungsrat.

S18EC

x

dro6.aov s9. 0. 7g49 feide000

bodegeidlente.

/
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Abschrift.

Der Chef

Berlin W 35, den 11.9.1941

des Oberkommandos der Wehrmacht

Tirpitzufer 72-76

Nr. 1099/41 g AWA/W Allg

An

den Reichsprotektor in Böhmen und Mähren

Herrn Reichsminister Freiherr von Neurath

Prag

Sehr geehrter Herr von Neurath !

Jhre Zeilen vom 25.August 1941 habe ich erhalten

und entnehme aus ihnen, dass wir in der politischen

Frage, ob das Mahnmal des Unbekannten Soldaten ge-

grüsst werden soll, einig sind. Sie haben schon ent-

schieden, dass die Partei und ihre Gliederungen an die-

sem Mahnmal auf dem Altstädter Ring nicht mehr grüssen.

Daraufhin habe ich den Wehrmachtbevollmächtigten,

General der Jnfanterie Friderici angewiesen, durch

einen internen Dienstbefehl auch für die Wehrmacht den

Gruss am Mahnmal aufzuheben.

Heil Hitler!

Jhr ergebener

gez. Keitel.

bryarg!

/. 7910.47.

Wiehing lr

St. . $1A-17a/41
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St.S. VI A - 36.

Prag, den 3. August 194l.

1.

V e r m e r k :

Das Schreiben von Generalfeldmarschall Keitel vom 21.v.M.

- Zeichen Nr.2971/41 AWA/W Allg.(II), betreffend Gruß-

pflicht vor dem Ehrenmal des unbekannten tschechischen

Soldaten am Altstädter Ring in Prag, war Gegenstand einer

Aussprache bei dem Herrn Reichsprotektor. An der Aus-

sprache haben der Herr Staatssekretär und der Herr Un-

terstaatssekretär teilgenommen. Entsprechend dem Vor-

schlag des Herrn Reichsprotektors werden auch die Flammen

vor dem Ehrenmal gelöscht. Die Angelegenheit soll in einer

Form abgewickelt werden, die zu keiner Beunruhigung der

tschechischen Öffentlichkeit führt.

2.

Pg. Schulte-Schomburg.

In Sachen Grußpflicht vor dem Ehrenmal des unbekannten

tschechischen Soldaten am Altstädter Ring in Prag ist nun-

mehr eine Entscheidung des Chefs des Oberkommandos der

Wehrmacht ergangen, die ich in Abschrift anschliesse. Der

Herr Reichsprotektor hat zusätzlich verfügt, daß munmehr

auch die Flammen vor dem Ehrenmal zu löschen seien. Ich

gebe hiervon Kenntnis und bitte, Herrn Gauleiter Dr.Jury

zu verständigen.

3.

Z.d.A.

lo



1. Hrob Neznámého vojína od Zborova v Starom■stské radnici v Praze
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Abschrift!

Rpr. 863/41 g.

Der Chef

Berlin W 35, den 21.Juli 194l.

des Oberkommandos der Wehrmacht

Tirpitzufer 72/76.

Nr. 2971 / 41 AWA/W Allg. (II).

An den

Sel

6

Herrn Reichsprotektor in

N

Böhmen und Mähren,

itare

TOE

Prag.

efb

LUU

CEO

-

Betr.: Grußpflicht vor dem Ehrenmal des unbekannten tscheehi-

schen Soldaten am Altstädter Ring in Prag.

-

-

-

-

en

Sehr geehrter Herr Reichsprotektor!

Wie mir mitgeteilt wurde, besteht gegenüber dem Ehrenmal

des unbekannten tschechischen Soldaten am Altstädterring

in Prag eine unterschiedliche Handhabung des Grußes. Von

den Angehörigen der Partei und ihrer Gliederungen wird die-

sem Ehrenmal ein Gruß nicht mehr erwiesen, da der unbekann-

te Soldat, der in der Rathauskapelle beigesetzt ist, als

tschechischer Überläufer in der Schlacht bei Zborov, d.H.

im Kampf gegen die Mittelmächte, gefallen sei und es sich

demzufolge bei diesem Grabmal um ein Symbol des Legionär-

tums handele. Bei der Wehrmacht ist in Auswirkung der Kranz-

niederlegung gelegentlich des Einmarschs deutscher Truppen

in Böhmen am März 1939 eine Grußpflicht eingeführt worden,

inder das Gefühl militärischer Achtung vor den Gefallenen

eines überwundenen, ehemals feindlichen Staates zum Aus-

druck kommen sollte.

Für den tschechischen Staat Versailler Prägung haben aus-

- 2 -
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schließlich Angehörige der aus Überläufern bestehenden

tschechischen Legion gekämpft. Infolgedessen wird die

tschechische Bevölkerung in dem Ehrenmal des unbekann-

ten Soldaten in Prag immer nur ein Symbol des Legionär-

tums sehen, auch wenn die äußeren Embleme der Legionär-

bewegung inzwischen entfernt worden sind. Ich bin daher

der Auffassung, daß für die Angehörigen der deutschen

Wehrmacht die Grußpflicht vor dem Ehrenmal des unbekann-

ten Soldaten in Prag aufgehoben werden muß.

Wegen der grundsätzliehen Bedeutung eines solchen Schrit-

tes darf ich bitten, die Angelegenheit von dort aus ei-

ner einheitlichen Regelung zuzuführen. Meines Erachtens

würde es unbedenklich sein, wenn die Grußpflicht für die

Angehröigen der deutschen Wehrmacht, unter Vermeidung

öffentlicher Bekanntgabe durch interne Anordnung der mi-

litärischen Befehlshaber aufgehoben würde.

H e i l H i t l e r !

Ihr ergebener

oflegaleusdtsf

gez. Keitel.

O
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REICHSLEITER MARTIN BORMANN

BERKINXWXXKENK

WIKHMEKNSAKXX

Führerhauptquartier,27.6.41

Bo/Fu.

Büro des Staats■ekretärs

beim Reichspeotekter

in Böhmen und mühren.

Herrn

Eing 30. JUNI 1941

Staatssekretär Karl Hermann FRANK

TgiT

P

r

a

g

Betrifft: Grusspflicht vor dem Ehrenmal des,Unbekannten

Soldaten; dort.Zch.: St.S.203/41

A3

Sehr geehrter Parteigenosse Frank!

Ich habe den Führer heute von dem Inhalt Ihres Schreibens

vom 24.5.1941 unterrichtet.

Mit Ricksicht auf die gegenwärtigen Verhältnisse wünscht

der Führer einstweilige Vertagung der Angelegenheit.

Heil Hitler!

A

Ihr

sre.an J. 9. 7947 be deow

22830

berdegecchone.

St. S. V A-36
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24. Mai 1941.

44-Gruf.

St.8.203/41.

V. 1941

An Herrn

24.

Reichsleiter Martin B o r m a n n ,

München 33

Braunes Haus.

Reichsleiter!

Unter dem 30.v.M. - Zeichen Gl.Dr.J/Ma hat Ihnen Gauleiter

Dr. Jury als Leiter der Parteiverbindungsstelle beim Reichs-

protektor in Böhmen und Mähren über die von der Wehrmacht

angeordnete Grußpflicht vor dem Ehrenmal des unbekannten

tschechischen Soldaten am Altstädter Ring zu Prag berichtet.

Ich möchte zur Unterstützung der von Gauleiter Jury gemachten

Ausführungen die Abschrift eines Schreibens übermitteln, das

mir Gauinspekteur Amreich zugeleitet hat. In dem Schreiben

wird die m.E. unhaltbare Situation nochmals zutreffend um-

rissen. Ich glaube, daß angesichts der von Gauleiter Jury

bezogenen Stellungnahme und angesichts der Stellungnahme von

Gauinspekteur Amreich nunmehr die Voraussetzung gegeben ist,

das Oberkommando der Wehrmacht zu einer die Aufhebung der

Grußpflicht beinhaltenden Anweisung zu veranlassen.

Ihr

2.

Wvl. am 24.6.1941 bei mir.



8/
Aationalsozialistische
Deutsche Arbeiterpartei
Büro des Staais■ekretä:s
Gauleitung Sudetenland
beln Reidisprotektoe
in Böhmonun) mahren.
Eing: 22.MAI 1941
An den
Tgb. T
Der Beauftragte des Gauleiters
-
für die Kreise des Protektorates
des Gaues Hudetenland
Herrn Staatssekretär
SS-Obergruppenführer K.H. Frank
yeu
SUE
23/
Prag.
SuOy
Unser Zeichen:
A/GE/1035 Ihr Zeihen:
Pra.,.n...Q...Ma.i.
..4
Hibernerplaß 6/III
Gegenstand:
LepS
Mrexteredr
Hs
.
Ruf 62641
-
Neue Telefounummer 63583.
Sehr geehrter Herr Staatssekretär!
Die Frage des Legionärdenkmal oder Grabmal des unbe-
kannten Soldaten am Altstädter-Ring ist schon oft er-
örtert und trotzdem zu keiner befriedigenden Lösung
gebracht worden.
folt Wenn ich mich heute an Sie, Herr Staatssekretär, wende,
so nicht nur auf Grund meines Parteiamtes, sondern als
Weltkriegsteilnehmer und bitte ich Sie,die Frage des
Legionär-Denkmals noch einmal zu überprüfen, damit doch
die Möglichkeit geschaffen wird, dieses Denkmal ein für
allemal auszulöschen,
Für die Partei besteht das Grussverbot, während für
die Wehrmacht die Grusspflicht besteht.
Ich habe mir diese Sache einaal angeschaut, wie dies
eigentlich gehandhabt wird und musste feststellen, dass
junge Gebirgsjäger vorbeigingen, zuerst zögernd und dann,
als sie sahen, dass andere auch dieses Denkmal grüssten,
haben sieebenfalls ihre Ehrenbezeugung geleistet.
Es kommt einem dabei unwillkürlich der Gedanke, ob nicht
gerade einer der Väter dieser grüssenden jungen Soldaten
durch den Verrateeines Legionärs im Weltkrieg gefallen
ist.
Vorgacn beigefigt,
$18a/
\A-36
Ai 2/.



1Pad

ahiloizolonalole

2:ilezd9le nn2aod artia

6nplnatadgB aaunialunab

IPRLIAM.SS

Dies anzusehen ist unerträglich und Sie, Herr

Staatssekretär, haben durch Ihre Tätigkeit schon

so vieles Ausgleichendes durchgeführt und möchte ich

Sie bitten, auch dieses Denkmal des Verrates zu be-

seitigen.

Ich glaube, dass auch die Wehrmacht dies nur begrüssen

kann, da doch niemand verlangen wird, dass einem

Denkmal die Ehrenbezeugung gegeben wird, welches

den tschechischen Legionär verherrlicht, da gerade

durch den Verrat der tschechischen Legionäre im We_t-

krieg viele Opfer gebracht wurden.

Heil

Hitler !

Wlllch
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Fritz Amrelchy.

VC

Sn

-

JUCH

.

55834

51

o

Mte2

E

T

t

ED



Abschrift.

19

NATIONALSOZIALISTISCHE DEUTSCHE ARBEITERPARTEI

Gauleitung Sudetenland

Unser Zeichen: A/GE/1035

Prag, den 2o. Mai 1941.

An den

StrtS

SS-Obergruppenführer K.H. Frank

Prag.

Sehr geehrter Herr Staatssekretär!

Die Frage des Legionärdenkmal oder Grabmal des unbekannten Soldaten am

Altstädter-Ring ist schon oft erörtert und trotzdem zu keiner befriedi-

genden Lösung gebracht worden.

Wenn ich mich heute an Sie, Herr Staatssekretär, wende, so nicht nur auf

Grund meines Parteiamtes, sondern als Weltkriegsteilnehmer und bitte ich

Sie, die Frage des Legionär- Denkmals noch einmal zu überprüfen, damit

doch die Möglichkeit geschaffen wird, dieses Denkmal ein für allemal aus-

zulöschen.

Für die Partei besteht das Grussverbot, während für die Wehrmacht die Gruss-

pflicht besteht.

Ich habe mir diese Sache einmal angeschaut, wie dies eigentlich gehandhabt

wird und musste feststellen, dass junge Gebirgsjäger vorbeigingen, zuerst

zögernd und dann, als sie sahen, dass andere auch dieses Denkmal grüssten,

haben sie ebenfalls ihre Ehrenbezeugung geleistet.

Es kommt einem dabei unwillkürlich der Gedanke, ob nicht gerade einer der

Väter dieser grüssenden jungen Sodaten durch den Verrat eines Legionärs

im Weltkrieg gefallen ist.

Dies anzusehen ist unerträglich und Sie, Herr Staatssekretär, haben durch

Ihre Tätigkeit schon so vieles Ausgleichendes durchgeführt und möchte ich

Sie bitten, auch dieses Denkmal des Verrates zu beseitigen.

Ich glaube, dass auch die Wehrmacht dies nur begrüssen kann, da doch nie-

mand verlangen wird, dass einem Denkmal die Ehrenbezeugung gegeben wird,

welches den tschechischen Legionär verherrlicht, da gerade durch den Ver-

rat der tschechischen Legionäre im Weltkrieg viele Opfer gebracht wurden.

Heil Hitler!

(I.S. )

gez: Unterschrift

Fritz Amreich.
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Gauleitung Sudetenland

Unser Zeichen: A/GE/1035

Prag, den 2o. Mai 1941.

An den

Herrn Staatssekretär

SS-Obergruppenführer K.H. Frank

Prag.

Sehr geehrter Herr Staatssekretär!

Die Frage des Legionärdenkmal oder Grabmal des unbekannten

Soldaten am Altstädter-Ring ist schon oft erörtert und trotz-

dem zu keiner befriedigenden Lösung gebracht worden.

Wenn ich mich heute an Sie, Herr Staatssekretär, wende, so

nicht nur auf Grund meines Parteiamtes, sondern als Weltkriegs-

teilnehmer und bitte ich Sie, die Frage des Legionär-Demkmals

noch einmal zu überprüfen, damit doch die Möglichkeit geschaf-

fen wird, dieses Denkmal ein für allemal auszulöschen.

Für die Partei besteht das Grussverbot, während für die Wehr-

macht die Grusspflicht besteht.

Ich habe mir diese Sache einmal angeschaut, wie dies eigentlich

gehandhabt wird und musste feststellen, dass junge Gebirgsjä-

ger vorbeigingen, zuerst zögernd und dann, als sie sahen, dass

Andere auch dieses Denkmal grüssten, haben sie ebenfalls ihre

Ehrenbezeugung geleistet.

Es kommt einem dabei unwillkürlich der Gedanke, ob nicht gera-

de einer der Väter dieser grüssenden jungen Soldaten durch den

Verrat eines Legionärs in Weltkrieg gefallen ist.

Dies anzusehn ist unerträglich und Sie, Herr Staatssekretär, ha-

ben durch Ihre Tätigkeit schon vieles Ausgleichendes Durchge-

führt und möchte ich sie bitten, auch dieses Denkmal des Verra-

tes zu beseitigen.

Igh glaube, dass auch die Wehrmacht dies nur begrüssen kann, da

doch niemand verlangen wird, dass einem Denkmal die Ehrenbezeu-

gung gegeben wird, welches den tschechischen Legionär verherr-

licht, da gerade durch den Verrat der tschechischen Legionäre

im Weltkrieg viele Opfer gebracht wurden.

Heil Hitler !

( L. S. )

gez.: Unterschrift

Fritz Amreich.
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der Parteiverbindungsstelle
beim Reichsprotektor in Böhmen und Mähren.
CLAST
18
MSUT
l. Dr. J/Ma.
Prag IV, 3o. April 41.
epCJen SE64TGEN
Burg, Nordflügel.
X
Herrn
Reichsleiter Pg. Martin B o r m a n n
München 33
Braunes Haus.
Betrifft: Grusspflicht vor dem Ehrenmal des unbekannten tschechi-
schen Soldaten am Altstädter-Ring in Prag.
Die Entstehung bezw. Geschichte der Ehrung für den unbe-
kannten Soldaten beim Altstädter Rathaus ist allen Prager Volksge-
nossen gut bekannt. General Blaskowitz legte Ende März 1939 in fei-
erlicher Form einen Kranz nieder, was die Tschechen erst darauf
aufmerksam machte, eine wie weihevolle Stätte sie besässen. Seit
jener Zeit brennen während des Tages Gasflammen und gehen Tsche-
chen wie Deutsche grüssend vorüber.
Nun können tatsächlich an der weiteren Beibehaltung die-
ser Ehrung begründete Zweifel gehegt werden, denn der unbekannte
Soldat, der in der Rathaus-Kapelle beigesetzt ist, war ein tsche-
chischer Überläufer, der in der Schlacht bei Zborov, d.h. im Kampf
gegen die Mittelmächte und damit gegen das Deutschtum, gefallen ist.
Wir haben keinen Anlass, Überläufer und Legionäre irgendwie als un-
bekannte Soldaten oder in Denkmälern von unbekannten Soldaten ver-
herrlichen zu lassen.
Dass es sich eindeutig bei diesem Grabmahl des unbekannten
Soldaten um die Legionärideologie dreht, beweisen die Orden, die bis
unlängst auf dem Polster befestigt vor dem Sarg des unbekannten Sol-
daten aufgesteckt waren. Sie sind erst jetzt im Zuge der allgemei-
nen Säuberung entfernt worden.
Ginge es um eine Ehrung jenes unbekannten Soldaten, der
tapfer seine Pflicht erfüllend auf der Seite der Mittelmächte gefal-
len ist, dann könnten wir Deutsche und gleichfalls vor ihm vernei-
gen, denn dieser unbekannte Soldat könnte dann ebenso ein Deutscher
Pragts gewesen sein.
Nun ergibt sich das für uns alle, besonders aber für die
Tschechen sonderbare Bild, dass militärischerseits nach der beste-
henden Vorschrift das Ehrenmahl gegrüest wird, während die Partei
mit ihren Gliederungen und auch die Waffen-SS die Ehrenbezeugung
vor diesem Ehrenmal für ihre Angehörigen verboten hat, mit der Be-
gründung, dass es sich um eine Ehrungsstätte der Deserteure der
k.und k. Armee handelt.
Die Kranzniederlegung und die Anordnung der Grusspflicht
für die Wehrmacht mag in den Tagen des Einmarsches im März 1939 und
auch in den darauffolgenden Monaten bis zum Ausbruch des Krieges
eine geschickte und freundliche Geste für das Tschechische Volk ge-
wesen sein; heute erscheint allen Volksgenoßsen jedoch eine solche
Ehrenbezeugung völlig überflüssig, besonders im Hienblich auf die
gegensätzlichen Verfügungen des Reichsprotektors, der Partei und
ihren
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ihren Gliederungen einerseits und der Wehrmacht anderseits. Mag
man den Tschechen ihr Ehrenmal und ihre Pylonen noch bis zum En-
de des Krieges lassen - eine Grusspflicht sollte aber für deutsche
Soldaten aufgehoben werden.
Ich möchte vorschlagen, dass hierüber der Stellvertre-
ter des Führers oder gegebenenfalls der Führer selbst'eine Entschei-
dung fällt und das O K W dann entsprechend angewiesen wird.
Heil Hitler !
gez.: Dr. Jury
(Gauleiter und Reichs-
-ldoodoad rotnnaiedno mob demno
statthalter Dr.Jury).
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Abschrift.
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterparteigöm dol
eTordre
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Der Leiter
der Parteiverbindungsstelle
beim Reichsprotektor in Böhmen und Mähren.
ITef+tH ItoH
Gl. Dr. J/Ma
LOSTDE TALA
Prag IV, 3o. April 1941
Burg, Nordflügel.
  -
Herrn
e  )
Reichsleiter Pg. Martin B o r m a n n
Münch en 33
Braunes Haus
Betrifft: Grusspflicht vor dem Ehrenmal des unbekannten tschechischen Solda-
ten am Altstädter-Ring in Prag.
Die Entstehung bezw. Geschichte der Ehrung für den unbekannten Sol-
daten beim Altstädter-Rathaus ist allen Prager Volksgenossen gut bekannt.
General Blaskowitz legte Ende März 1939 in feierlicher Form einen Kranz nieder,
was die Tschechen erst darauf aufmerksam machte, eine wie weihevolle Stätte
sie besässen. Seit jener Zeit brennen während des Tages Gasflammen und gehen
Tschechen wie Deutsche grüssend vorüber.
Nun könnten tatsächlich an der weiteren Beibehaltung dieser Ehrung
begründete Zweifel gehegt werden, denn der unbekannte Soldat, der in der Rat-
haus-Kapelle beigesetzt ist, war ein tschechischer Überläufer, der in der
Schlacht bei Zborov, d.h. im Kampf gegen die Mittelmächte und damit gegen das
Deutschtum, gefallen ist. Wir haben keinen A■lass, Überläufer und Legionäre
irgendwie als unbekannte Soldaten oder in Demnälern von unbekannten Soldaten
verherrlichen zu lassen.
Dass es sich eindeutig bei diesem Grabmal des unbekannten Soldaten
um die Legionärideologie dreht, beweisen die Orden, die bis unlängst auf dem
Polster befestigt vor dem Sarg des unbekannten Soldaten aufgesteckt waren.
Sie sind erst jetzt im Zuge der allgemeinen Säuberung entfernt worden.
Ginge es um eine Ehrung jenes unbekannten Soldaten, der tapfer
seine Pflicht erfüllend auf der Seite der Mittelmächte gefallen ist, dann
könnten wir Deutsche uns gleichfalls vor ihm verneigen,denn dieser unbekann-
te Soldat könnte dann ebenso ein Deutscher Prag's gewesen sein.
Nun ergibt sich das für uns alle, besonders aber für die Tschechen
sonderbare Bild, dass militärischerseits nach der bestehenden Vorschrift das
Ehrenmal gegrüsst wird, während die Partei mit ihren Gliederungen und auch
die Waffen-SS die Ehrenbezeugung vor diesem Ehrenmal für ihre Angehörigen ver-
boten hat, mit der Begründung, dass es sich um eine Ehrungsstätte der Deser-
teure der k.und k. Armee handelt.
Die Kranzniederlegung und die Anordnung der Grusspflicht für die
Wehrmacht mag in den Tagen des Einmarsches im März 1939 und auch in den da-
.rauffolgenden Monaten bis zum Ausbruch des Krieges eine geschickte und freund-
liche Geste für das tschechische Volk gewesen sein; heute erscheint allen
Volksgenossen jedoch eine solche Ehrenbezeugung völlig überflüssig, beson-
ders im Hinblick auf die gegensätzlichen Verfügungen des Reichsprotektors,
der Partei und ihren Gliederungen einerseits und der Wehrmacht andererseits.
Mag man den Tschechen ihr Ehrenmal und ihre Pylonen noch bis zum Ende des
Krieges lassen - eine Grusspflicht sollte aber für deutsche Soldaten aufgeho-
ben werden.
Ich
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Ich möchte vorschlagen, dass hierüber der Stellvertreter des Führers
oder gegebenenfalls der Führer selbst eine Entscheidung fällt und das O K W
dann entsprechend angewiesen wird.
OETE dE
cosledoto
Heil Hitler!
MAer lEIqA OE VIiRBT9
gez: Dr. Jury
6 DA 1
Leglribo g
(Gauleiter und Reichs-
statthalter Dr. Jury).
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der Leiter
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der Parteiverbindungsstelle

beim Reichsprotektor in Böhmen und Mähren.

Gl.Dr.J/Ma

Prag IV, 30. April 1941

Burg, Nordflügel.

Herrn

H

Reichsleiter Pg. Martin BORMANN

Lrae. are 8. 6. 1ga7 ber te

München 33

buiergtrchret.

Braunes Haus

/

875.47

Betrifft: Grusspflicht vor dem Ehrenmal des unbekannten

tschechischen Soldaten am Altstädterring in Prag.

Die Entstehung bezw. Geschichte der Ehrung für den unbekannten

Soldaten beim Altstädter Rathaus ist allen Prager Volksge-

nossen gut bekannt. General Blaskowitz legte Ende März 1939

in feierlicher Form einen Kranz nieder, was die Tschechen

erst darauf aufmerksam machte, eine wie weihevolle Stätte

sie besässen. Seit jener Zeit brennen wihrend des Tages

Gasflammen und gehen Tschechen wie Deutsche grüssend vorüber.

Nun könnten tatsächlich an der weiteren Beibehaltung dieser

Ehrung begründete Zweifel gehegt werden, denn der unbekannte

Soldat, der in der Rathauskapelle beigesetzt ist, war ein

tschechischer Überläufer, der in der Schlacht bei Zborov, d.h.

im Kampf gegen die Mittelmächte und damit gegen das Deutsch-

tum, gefallen ist. Wir haben keinen Anlass, Überläufer und

Legionäre irgendwie als unbekannte Soldaten oder in Denk-

mälern von unbekannten Soldaten verherrlichen zu lassen.

Dass es sich eindeutig bei diesem Grabmal des unbekannten

Soldaten um die Legionärideologie dreht, beweisen die Orden,

die bis unlängst auf dem Polster befestigt vor dem Sarg des

unbekannten Soldaten aufgesteckt waren. Sie sind erst jetzt

im Zuge der allgemeinen Säuberung entfernt worden.

Ginge es um eine Ehrung jenes unbekannten Soldaten, der

tapfer seine Pflicht erfullend auf der Seite der Mittel-

mächte gefallen ist, dann könnten wir Deutsche uns

St.S.IA-36
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gleichfalls vor ihm verneigen, denn dieser unbekannte Soldat

könnte dann ebenso ein Deutscher Prag's gewesen sein.

Nun ergibt sich das für une alle, besonders aber für die

Tschechen sonderbare Bild, dass militärischerseits nach der

bestehenden Vorschrift das Ehrenmal gegrüsst wird, während

die Partei mit ihren Gliederungen und auch die Waffen-SS die

Ehrenbezeugung vor diesem Ehrenmal für ihre Angehörigen ver-

boten hat, mit der Begründung, dass es sich um eine Ehrungs-

stätte der Deserteure der k.u.k. Armee handelt.

Die *ranzniederlegung und die Anordnung der Grusspflicht

für die Wehrmacht mag in den Tagen des Einmarsches im

März 1939 und auch in den darauffolgenden Monaten bis zum

Ausbruch des Krieges eine geschickte und freundliche Geste

für das tschechische Volk gewesen sein; heute erscheint

allen Volksgenossen jedoch eine solche Ehrenbezeugung völlig

überflüssig, besonders im Hinblick auf die gegensätzlichen

Verfügungen des Reichsprotektors, der Partei und ihren Glie-

derungen einerseits und der Wehrmacht andererseits. Mag

man den Tschechen ihr Ehrenmal und ihre Pylonen noch bis

zum Ende des Krieges lassen - eine Grusspflicht sollte aber

für deutsche Soldaten aufgehoben werden.

Ich möchte vorschlagen, dass hierüber der Stellvertreter

des Pührers oder gegebenenfalls der Führer selbst eine

Entscheidung fallt und das O K W dann entsprechend ange-

wiesen wird.

Heil Hitler!

gez.Dr.Jury

(Gauleiter und Reichs-

statthalter Dr. Jury).
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Prag, den 19. Dezember 194o.
2012
to A l
M ton nm f At nan
Mrmnrk nbw aui hutar
l. Verm e r k
mvim mui fasp houge
zrigalan lallan. Malar var
murk wip
ho bl f
Die Wehrmacht erweist nach wie vor an der Grabstätte des
unbekannten Soldaten am Altstädter Ring die Ehrenbezei-
Zr. gala tal
gung. Die Partei und ihre Gliederungen - unter diesen
udivan. feir
die Waffen-i - erweisen keine Ehrenbezeigung. Abgesehen
Mutan an
davon, dass bedauerlicherweise wiederholt Angehörige
der Wehrmacht von Angehörigen der Partei und ihrer Glie-
WB h nr
derungen wegen der Ehrenbezeigung gestellt worden sind,
avuiartar
erachte ich diese nach wie vor abwegig, weil die Er-
fataism
richtung der Grabstätte des unbek-nnten s.Zt. nichts
Mas r Kaufi
anderes als ein Bekenntnis zur Legionärsideologie ge-
wesen ist. Ich rege deshalb an, an die Wehrmacht nun-
hrtoktro
mehr von Amtswegen heranzutreten, um sie zu veranlassen,
Ravu mack.
den einschlägigen Befehl, der die Ehrenbezeigung vor-
Muly
schreibt, aufzuheben. Sollte dieser Schritt, der bei
dem Wehrmachtbevollmächtigten zu unternehmen wäre, nicht
zum Erfolg führen, so müsste die Intervention beim
Oberkommando der Wehrmacht wiederholt werden.
2. K.H. mit diesem Vermerk
Herrn v. B u r g s d o r f f
zugeleitet.
Ich wäre dankbar, wenn ein entsprechendes Schreiben vor-
bereitet und mir zur unterschriftlichen Vollziehung vor-
gelegt würde.
0
lmoms
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Prag, den 2. Januar 1941.

V e r m e r k :

-

Nach der Entscheidung des Herrn Staatssekretärs

soll die einschlägige Angelegenheit mit dem Stell-

vertretenden Gauleiter Dr. Donneverth besprochen

werden, Die von dem Herrn Staatssekretär mit

Kreisleiter Höss vorgesehene Erörterung der Ange-

legenheit entfällt.

2.

Wvl. am 7.1.1941 bei dem Unterzeichner.

am T.n.vorpel.

Lem.

_

6Sa88
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Prag, den 19. Dezember 1940.

l. v e r m e rk.

Die Wehrmacht erweist nach wie vor an der Grabstätte des

unbekannten Soldaten am Altstädter Ring die Ehrenbezei-

gung. Die Partei und ihre Gliederungen - unter diesen

die Waffen-j - erweisen keine Ehrenbezeigung. Abgesehen

davon, dass bedauerlicherweise wiederholt Angehörige

der Wehrmecht von Angehörigen der Partei und ihrer Glie-

derungen wegen der Ehrenbezeigung gestellt worden sind,

erachte ich diese nach wie vor abwegig, weil die Er-

richtung der Grabstätte des unbek-nnten s.Zt. nichts

anderes als ein Bekenntnis zur Legionärsideologie ge-

wesen ist. Ich rege deshalb an, an die Wehrmacht nun-

mehr von Amtswegen heranzutreten, um sie zu veranlassen,

den einschlägigen Befehl, der die Ehrenbezeigung vor-

schreibt, aufzuheben. Sollte dieser Schritt, der bei

dem Wehrmachtbevollmächtigten zu unternehmen wäre, nicht

zum Erfolg führen, so müsste die Intervention beim

Oberkommando der Wehrmacht wiederholt werden.

2. K.H. mit diesem Vermerk

Herrn v. B u r g s d o r f f

zugeleitet.

Ich wäre dankbar, wenn ein entsprechendes Schreiben vor-

bereitet und mir zur unterschriftlie■en Vollziehung vor-

gelegt würde.

3. Wv.am 16.1.1941 bei mir.



Der Neichsprotektor
in Böhmen und Mähren
Prag, den...
16. Dezember 1940.
23/2
Nr.
Es wird gebeten, dieses Geschäftszeichen unb ben
Gegenstand bei weiteren Schreiben anzugeben.
fbrab Ntalir.
Dr. von Burgsdorff
Dy Hape nor, 2 f kaga
Unterstaatssekretär.
motktor nu WB. nitaibar
bafferv M Mih Te Au
Koupigast
Np av Wis. hi autainae
aub ad fRW
In der Angelegenheit des Ehrenmals auf dem
tolginut
Altstädter Ring hat mich heute Oberst Longin noch
1
einmal besucht. Er hat im Auftrage des Wehrmachtsbe=
vollmächtigten nochmals darauf hingewiesen, dass die
a
Gruss-Pflicht vor dem Ehrenmal seinerzeit während
der militärischen Besetzung des Landes durch General=
oberst Blaskowitz angeordnet worden sei. Die Anordnung
sei auch von den Tschechen, wie aus zahlreichen Presse=
mtabgyng t
ausführungen, auch der Vlajka, hervorgeht, sehr erfreut
aufgenommen worden.
Oberst Longin überreichte einen Vermerk, der von
Major von Heimburg aufgestellt worden ist und der sich
gründet auf einer Besichtigung, die Oberst Longin,
· General von Pitreich und Major von Heimburg in Zivil
gelegentlich einer Strassenbahnrundfahrt gemacht haben.
Oberst Longin weist daraufhin, dass äusserlich
nichts mehr darauf hinzeigt, dass es sich um ein
Legionärsdenkmal handelt. Es sind alle Tafeln entfernt
und es hängt nur noch eine offizielle Tafel, die an
die Enthauptung der Protestanten erinnert.
Da die seinerzeitige Anordnung des Generaloberst
Blaskowitz in den Standortbefehlen festgelegt worden
ist, die wiederum vom Oberkommando der Wehrmacht
genehmigt worden sind, schlägt der Wehrmachtsbevoll=
mächtigte vor, von einer Rückziehung der damaligen
Anordnung abzusehen, aber durch Anbringung einer neuen
Tafel mit der Inschrift "Den Toten des Weltkrieges"
die eindeutige Bedeutung des Ehrenmals für die kommen=
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den Zeiten festzulegen.

Telefonisch teilt mir Oberst Longin noch mit, dass

General Priderici bei der Vereidigung der Wehrmann=

schaften der S.A. mit Primator-Stellvertreter Pfitzner

und Kreisleiter Höss über die Angelegenheit gespro=

chen hat. Diese haben ihm ihr Einverständnis zu

seinem Plan, also der Anbringung der Tafel und der

Beibehaltung der Gruss-Pflicht,ausgesprochen.
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Der Wehrmachtbevollmächtigte beim

28

Reichsprotektor in Böhmen und Mähren

bt. 1/po110924f

Geheim

Prag, den 9.12.40.

Aktenvermerk.

Bezug: Nr.l092/40 geh.

Betr.: Grabmal des unbekannten tschechischen

Soldaten.

Am 8.Dez.40,lo Uhr vormittags, fand eine Besichtigung des

Grabmals des unbekannten tschech.Soldaten in der Chrypta des

Altstaedter Rathauses durch General v.Pitreich, Oberst d.G.

Longin und Major v.Heimburg statt.

Dabei wurde festgestellt:

Alle Erinnerungen an die tschechischen Legionäre des Welt-

krieges sind entfernt worden, insbesondere die Inschriften und

  c ce St C ce d

ist mit einer Flagge in den Farben des Protektorats bedeckt.

Bei der offiziellen Fremdenführung wird ebenfalls mit kei-

nem Wort der Legionärstradition gedacht. Der Führer epricht

paad

vielmehr von einem unbekannten Soldaten aus einem Massengrab.*

An dem Sarkophag war ein Kranz der Regierungstruppe niedergelegt

mit der Inschrift: "Die Regierungstruppe den toten Kameraden."

In der Kapelle werden weiterhin zahlreiche Schleifen von Kraen-

zen aufbewahrt, die von Vertretern fast sämtlicher Staaten im

Laufe der Jahre niedergelegt worden sind.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass jede Erinnerung an

die Legionäre des Weltkrieges peinlichst vermieden wird und

dass es der Protektoratsregierung offensichtlich darauf ankommt,

die Opfer des Weltkrieges zu ehren.

fot glantea if rrft!

Seinteng

I

Ffernfraton

/

xLegtsuargalf28/2

88835



292mfür die Hauptzollämter Prag-Verbrauchs-Die Kommandeure und Sachbearbeiter fürsteuern und Königgrätz Zollrat Schiller,Bekleidung werden erneut darauf hinge-für die Hauptzollämter Prag-Stadt, Budweiswiesen, sich dem wichtigen Dienstzweig Be-und Tabor Oberzollinspektor Bornholt,kleidungswirtschaft angesichts der außer-für die Hauptzollämter Prag - Land undordentlich angespannten Rohstofflage beson-Jitschin Zollrat Deichmann,ders zu widmen.für die Hauptzollämter Tschaslau und IglauVon Verstößen, gegen die streng vorge-Zollamtmann Herbst,gangen werden muß, werden kurz genannt:für die Hauptzollämter Brünn und OlmützMangelhafte Pflege des Schuhzeugs, trotz-Zollamtmann Süchtig.dem große Mengen Lederfett bei den Heeres-bekleidungsämtern lagern. Zum Ausgang,Es wird jedoch besonders darauf hinge-kleinen Dienst usw. werden immer nochwiesen, daß bei Zweifel und UnklarheitenStiefel getragen statt Schnürschuhe. Gegenin der Anwendung der hier geltenden Steuer-,das Verbot, Urlaubern ohne vorgeschriebenenZoll- und Gebührenvorschriften grundsätz-Vermerk des Komp. Chefs Stücke umzu-lich die Entscheidung des W. B., Abt. IVa,tauschen, wird immer wieder verstoßen.einzuholen ist.Zum Nachweis der Bekleidung wird auf(IVa Az. 60 h 28 A 1/2/40 Nr. 667 a v. 14. 11. 40.)Vervollständigung des Soldbuches gem.A. H. M.. 40, Ziff. 730, hingewiesen. Etwa862. Bekleidungsbestimmungen.fehlende Einlagen zu vorhandenen Sold-büchern sind beim W. B. anzufordern. WennDer Chef der Heeresrüstung und Befehls-bei Verwundeten die Eintragungen nichthaber des Ersatzheeres hat unterm 7. 10. 40stimmen, hat das betreffende ReservelazarettAz. 64 f 4 AHA/Bkl. (IIc) Nr. 8102/40 be-usw. den Bekleidungsnachweis richtig zustimmt, daß für die Bekleidungswirtschaftstellen. Weiterer Schriftwechsel unterbleibt,der Truppen folgende Vorschriften gelten:sofrn nicht Vorsatz, grobe oder leichte Fahr-lässigkeit bekannt ist.a) Für dasFeldheerDie vorgenannten Vorschriften und Hin-Bestimmungen über die Bekleidungswirt-weise sind bei jeder Gelegenheit (Offizier-schaft des Feldheeres« vom 4. 6. 1940besprechungen usw.) zum Gegenstand kurzer(-- »Bekl.: Feld« -) verteilt beim ErsatzheerBesprechungen, bei der Ausbildung der Ver-bis zu den Wirtschaftstruppenteilen, die so-waltungsbeamten zum Gegenstand eingehen-mit gleichfalls über Bestimmungen ver-der Unterweisungen und Prüfungen zufügen, die allgemeine Gültigkeit haben undmachen.zwar:Mitarbeit aller Dienststellen ist unbedingt1. Anhang 1 der »Bekl. Feld« über Aus-erforderlich, um alle vorhandenen Beständestattung des Feldheeres und Preise beizu erhalten, da nur dann die Feldtruppe mitAbgaben gegen Bezahlung unddem notwendigen Nachschub versorgt wer-2. Anhang 6: Reichskleiderkarte und Uni-den kann.formbezugscheine.(IVa Az. B 64 f E 1/40 v. 21. 11. 40.)Außerdem enthält die neu herausgegebeneH. Dv. 488/5 zahlreiche Hinweise für die Be-kleidungswirtschaft. Vergleiche besonders863. Suchmeldung.Anhang Teil 2. — Neuausgabe v. 29. 5. 1940.Bei welchem Truppenteil oder Dienststelleb)FürdasErsatzheerbefinden sich folgende Offiziere, die sichRichtlinien für die Bekleidungswirtschaftvom 7.-8. September auf einer Dienstreisedes Ersatzheeres« vom 9. 9. 1940 (— »Bekl.in Budweis befanden:Ersatz« —).Major Diemjer,Diese neuen Richtlinien, die in Verbin-Hauptmann Köhler,Leutnant Kahlenberg,dung mit H. Dv. 121 (Vorschrift über die Be-kleidungswirtschaft der Truppen im Frieden)Leutnant J o s l.gelten = vergl. H. M. 40, Ziff. 751 — sindMeldung an W. B., Abt. Ha.inzwischen bis zu den Einheiten des Ersatz-Fehlanzeige nicht erforderlich.heeres verteilt worden. Alle entgegengesetz-ten Bestimmungen, insbesondere der Erlaß(IIa v. 27. 11. 40.)v. 2. 9. 1939 AHA/Bkl. (IIc) Nr. 4336/39, sindhinfällig.864. Verlustmeldung.Eine spätere Zusammenfassung der Be-stimmungen zu a) und b) in einer »Einsatz-Am 25. 10. 1940 hat ein Angehöriger derBekleidungsvorschrift« ist durch das OKHDienststelle 31 628 sein Koppel mit Seiten-in Aussicht genommen.gewehr Nr. 2778 in einem auf dem Bahnhof



29-1a292Prerau abgehängten Wagen des von Mähr.-6. das Soldbuch des Kanoniers Max R e hs e,Weißkirchen nach Olmütz verkehrenden1./Beob. Ers. Abt. 1, geb. am 18. 8. 1907Zuges liegen gelassen.in Eichen, ausgestellt am 2. 9. 1939 vonBeim Auffinden der Gegenstände sind die-der 1./Beob. Ers. Abt. 1 unter der Num-selben der Dienststelle Feldpost-Nr. 31 628mer 15.zu übersenden.Die Soldbücher werden hiermit für un-(Ia 1 v. 20. 11. 40.)gültig erklärt. Bei Auftauchen derselben sindsie einzuziehen und die Personalien desFinders festzustellen.865. Verlust von Soldbüchern.(IIb Az. 16 f v. 20. 11. 40.)Es wurden verloren:I. das Soldbuch des Schützen JohannB e r n e r, 3./Land. Schtz. Batl. 855, geb.866. Gefunden.am 5. 6. 1898 in Grammat-NeusiedelIn Göding wurde ein Brustbeutel mit Er-(Niederdonau), ausgestellt von der L.kennungsmarke »2. J. Ers. B. 72 Nr. 185«Schtz. Kp. 7/II/4 unter der Nummer 95;gefunden. Anforderung durch den Truppen-2. das Soldbuch des Schützen Wernerteil des Verlierers beim W. B., Abt. IIb.Bocklenberg, 1./Inf. Ers. Batl. 43,(IIb Az. 23 c v. 26. 11. 40. )geb. am 9. 7. 1911 in Lüdenscheid, aus-gestellt von der 1./Inf. Ers. Batl. 413unter der Nummer 539;867. Berichtigung.3. das Soldbuch des Schützen JohannSa u e r e r, 10./J. R. 330, geb. am 18. 1.Im V. Bl. W. B. Nr. 23, Ziffer 457 (Unter-1919 in Berndorf/Ndb., ausgestellt vonstützungsfonds für Soldaten) ist folgende Be-der 3./Inf. Ers. Batl. 186 unter der Num-richtigung durchzuführen:mer 181;streiche b 3, setze dafür:4. das Soldbuch des Schützen Josef P it z,Feldw. Knöpfel, Vertr.: Feldw. Liebig:2./Inf. Ers. Batl. 312, geb. am 28. 3. 1909in München-Gladbach, ausgestellt vonstreiche b 4, setze dafür:der 2./Inf. Ers. Batl. 312 unter der Num-Feldw. Katzer, Vertr.: Feldw. Zedelmayer;mer 836;5. das Soldbuch des Schützen Walterstreiche c 3, setze dafür:Kreutzburg, Ers. Kp. M. G. Batl. 9Feldw. Gebauer, Vertr.: Schirrm. Wortmann;(mot.), geb. am 23. 2. 1922 in Erfurt,streiche c 4, setze dafür:ausgestellt am 10. 6. 1940 von der Ers.Kp. M. G. Batl. 9 (mot.) unter der Num-Uffz. Seidl, Vertr.: Uffz. Schlegel.mer 759;(IIa/3 Az. 21 Nr. 1189/40 v. 21. 11. 40.)868. Tierseuchen.Stand der wichtigsten Tierseuchen am 15. November 1940.Seuche:Land:Bezirk:Gemeinde:Zahl der verseuch-ten GehöfteMilzbrandBöhmenBrandeis a. ElbeGroß-Brasdim1Pferde-RäudeHauptstadt PragPrag X,1MährenHolleschauGroß-Lukau1TollwutBöhmenNeustadt a. d. Mett.Opotschnobei einem(Verdacht)1fremd. HundeHauptstadt PragPrag XIV-Nusl"1MährenTiedbergTritzendorf1Tiedberg,,Braunsberg1TollwutOlmütz-Stadt4Olmütz3Maul- und Klauenseuche und Rotz sind nicht aufgetreten.Unterstrichen sind die Namen der neuverseuchten Gemeinden.55821(IVc Az. 51 0/40 v. 26. 11. 40.)
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TEIL II
Bekanntmachungen der Heeresverwaltung
in Böhmen und Mähren.
869. Besoldung der über die zwölfjährige
Die Mitteilungen nach Formblatt 2 und 4
Dienstzeit hinausdienenden Unteroffiziere.
sind von den Standortgebührnisstellen un-
(O. K. W. Az. 60 a 10 AWA/W Allg. (Ib)
mittelbar an folgende Behörden zu senden:
für Empfänger von Bezügen nach § 1 (3)
Nr. 719/40
a und b der zweiten Verordnung zum EWGG
vom 29. 8. 1940.)
an das Auswärtige Amt, Berlin, Abtlg. Pers. B:
Die Gehaltssätze für Unteroffiziere im 13.
für Empfänger von Familienunterhalt an
bis 18. Dienstjahr waren nach der Ver-
den Reichsminister des Innern — Abt. Fa-
fügung »Der Führer und Oberste Befehls-
milienunterhalt — mit der Bitte um Weiter-
haber der Wehrmacht«
Az. g 60 a/m AWA (II)
leitung an die zuständige FU. Unterhalts-
Nr. 221/39
stelle.
v. 27. 3. 1939 allgemein nur für die über die
(60 d 20.24 A 1 2/40 Nr. 6111/40 v. 19. 11. 40.)
zwölfjährige Dienstzeit hinaus w e it er -
verpflichteten Unteroffiziere zuständig.
Seit Beginn des Krieges ist die geforderte
871. Ausgleichszulage für Lohnempfänger.
Bedingung der Weiterverpflichtung überholt.
Daher wurde in der Verfügung des Ober-
(V. Bl. W. B. 1940, S. 215, Nr. 628.)
kommandos der Wehrmacht
Die ATO. und TO. B sind mit Wirkung
Az. 60 a 10 AWA/W Allg (Ib)
vom 1. Oktober 1940 im Protektorat einge-
Nr. 2409/39 II. Ang.
führt. Nähere Anweisungen der H. V. folgen.
vom 23. 12. 1939 bereits bestimmt, daß
Auf Grund des Erlasses O. K. H. (Ch H Rüst
Unteroffiziere, deren zwölfjährige Dienstver-
u. BdE) Az. 26/27 a VA/Ag V I/Anga II 1
pflichtung während des Krieges abgelaufen
Nr. 5548/40 vom 19. Juli 1940 Ziff. 3 und zur
ist oder abläuft, und die während des
Gleichschaltung der Gefolgschaftsmitglieder
Krieges nicht entlassen werden, nach Be-
des Heeres und der Luftwaffe - die Luft-
endigung der zwölfjährigen Dienstzeit die
waffe hat die Zahlung der Ausgleichszulage
Bezüge der Soldaten im 13. bis 18. Dienst-
bereits eingestellt -° ist die Zahlung der
jahr erhalten. Eine besondere Weiterver-
Ausgleichszulage mit Wirkung vom Beginn
pflichtung wurde für die Gewährung der Be-
der Lohnwoche, in der diese Anordnung im
soldung im 13. bis 18. Dienstjahr bei diesen
V. BI. W. B. erscheint, einzustellen. V. Bl.
Unteroffizieren nicht zur Voraussetzung ge-
W. B. 1940, S. 215, Nr. 628, ist mit einem
macht.
Hinweis zu versehen. Sämtliche Lohnstellen
des übrigen Reichsgebiets, die die Ausgleichs-
Außerdem erhalten gemäß Nr. 11 a) der
zulage für ledige Arbeiter, die ins Protek-
Durchführungsbestimmungen zur Zweiten
torat kommandiert wurden, gezahlt haben,
Verordnung zum EWGG auch Unteroffiziere
sind sofort von dieser Anordnung in Kennt-
des Beurlaubtenstandes bei Beantragung der
nis zu setzen. Die Verantwortung für die Be-
Kriegsbesoldung, wenn sie eine zwölfjährige
nachrichtigung der Lohnstellen des übrigen
Dienstzeit als Berufssoldat abgeleistet haben,
Reichsgebiets tragen die jeweiligen Gefolg-
die für Unteroffiziere mit mehr als 12 Dienst-
schaftsführer; vgl. Ziffer 1 der Zusätze der
jahren festgesetzte Besoldung.
H. V. a. a. O.
(60 a 10 A II (1)/40 v. 25. 11. 40.)
(26/27 i 10 — P II 1 — v. 15. 11. 40.)
870. EWGG. - Hier Kriegsbesoldung.
872. EWGG. - Hier Wehrsold bei Beför-
derung am Entlassungtag.
Das Oberkommando des Heeres (Ch H
Rüst u. BdE) ordnete am 12. 11. 1940 — Az.
(H. M. 1940, Nr. 845.)
60 a → H Haush (Vb) Nr. 4672/40 an:
Das Oberkommando des Heeres (Ch H
In den Anträgen der Soldaten und Wehr-
Rüst u. BdE) verlautbarte am 4. 11. 1940,
machtbeamten, deren Familien sich nicht im
Az. 60 b - H Haush (V) — Nr. 7621/40:
Inlande befinden, und auch von ledigen Aus-
Die im Erlaß 845 H. M. 1940 Abschnitt A I
landsdeutschen, müssen die Angaben zu den
Ziffer 1 a und c aufgeführten Entlassungs-
Ziffern 3, 4 und 5 des Formblatts 1 eben-
bezüge (Wehrsold und Kriegsbesoldung) wer-
falls in entsprechender Form möglichst
den in der bisherigen Höhe weiterge-
lückenlos gemacht werden.
währt. Beförderungen bei der Entlassung



29-2a294haben demnach auf die Höhe dieser Ent-875. Sehwesternhelferinnen.lassungsbezüge keinen Einfluß.Der Chef des Oberkommandos der Wehr-macht gibt mit Az. 26 m/t S. Jn Org Nr. 2176-(60 d 20 DM. A I 2/40 Nr. 6042 v. 15. 11. 40.)40 v. 25. 10. 1940 folgendes bekannt:Durch Runderlaß des Reichsministers de■Innern vom 24. 9. 1940 IV e 7830/40. 38. 10.873. Abwicklung von Gehaltsvorschüssen inist es ermöglicht, daß DRK-Schwestern-der Ostmark.helferinnen, die 12 Monate im Dienste derDas O. K. H. (Ch H Rüst u. BdE) gibt mitWehrmacht tätig waren, nach Teilnahme anAz. 31 m VA/Ag V I/V 1 (X, 1) Nr. 10354/40einem verkürzten Lehrgang von 3 Monatenvom 23. 10. 1940 nachstehenden Erlaß desin einer Krankenpflegeschule des DeutschenReichsministers der Finanzen zur KenntnisRoten Kreuzes die Prüfung als Kranken-und Beachtung bekannt:pflegerin machen. Die nach Ablegung derKrankenpflegeprüfung in Res.-, Luftwaffen-. »Aus Anlaß eines Einzelfalles übersendeund Marine-Lazaretten der Wehrmacht ab-ich Abschrift meines Rundschreibens vomgeleistete Dienstzeit ist auf die Tätigkeit in13. März 1940 — LG 1400 Ö  197 I -— be-der Krankenpflegeanstalt nach § 1 Abs. 3treffend Abwicklung der GehaltsvorschüsseKrankenpflege V. O. anzurechnen.in der Ostmark. Diese Richtlinien für die Ab-Hierzu wird bestimmt, daß geeignete DRK-wicklung der den Beamten in der OstmarkSchwesternhelferinnen, welche sich dieseraus einer Kasse des ehemaligen LandesAusbildung und Prüfung unterziehen wollen,Österreich gezahlten Gehaltsvorschüsse sindzum Besuch der Krankenpflegeschule ohnesinngemäß auf die den ehemals österreichi-Gehalt zu beurlauben sind. Gleichzeitig stel-schen Offizieren, Unteroffizieren und Sol-len die Chefärzte der Reserve- usw. Lazarettedaten aus österreichischen Landesmitteln ge-ihnen eine Bescheinigung aus, daß die Zu-währten Vorschüsse anzuwenden.«lassung zur Krankenpflegeprüfung dem drin-Das Rundschreiben lautet:genden Bedürfnis der Wehrmacht entsprach.Ersatz für die beurlaubten DRK-Helferin-»Die den Beamten  in der Ostmark ausnen ist durch die jeweiligen Beauftragteneiner Kasse des ehemaligen Landes Öster-des Kommissars der Freiwilligen Kranken-reich gezahlten Gehaltsvorschüsse sind vonpflege zu stellen.derjenigen Kasse abzuwickeln und wie üb-(26 t - P II 2 — v. 12. 11. 40.)lich zu verbuchen, von welcher der Beamteseine laufenden Bezüge erhält. Ich bitte je-doch, dafür Sorge zu tragen, daß diesen876. Bauliche Veränderungen in KasernenStellen mit den Personalakten und den Be-und Behelfsunterkünften.soldungsmerkmalen auch Angaben über ab-Es muß darauf aufmerksam gemacht wer-zuwickelnde Gehaltsvorschüsse zugehen.«den, daß es den Truppen und Dienststellen(31 A II/3/40 v. 12. 11. 40.)verboten ist, von sich aus bauliche Verän-derungen an und in Truppenunterkünftendurchzuführen oder durchführen zu lassen.Die Truppenteile und Dienststellen haben874. Berechnung der Lohnsteuer beivielmehr Anträge auf bauliche Veränderun-Urlaubsabgeltung.gen an die für ihren Bereich zuständigeDas Finanzamt Karlsbad - Lohnsteuer-Heeresstandortverwaltung zu richten, die dasstelle — teilt durch Schreiben vom 22. Ok-weitere mit dem Heeresbauamt zu veran-tober 1940 mit:lassen hat. (Siehe H. Dv. 320/3, Wm. Verw. V.III, insbesondere Nr. 5, 93, 114, 115 u. 116).»Eine Urlaubsabgeltung ist nach § 35 derFerner werden die Truppenteile daraufLohnsteuerdurchführungsbestimmungen vomhingewiesen, daß sie im Protektorat nur be-10. März 1939 — Reichsgesetzbl. I, S. 449 —helfsmäßig untergebracht werden können.als einmalige Zahlung zu versteuern.Nach H. V. Bl. 1939, Teil C, Ziffer 979, be-Für die Einbehaltung des Kriegszuschlagssteht für das Ersatzheer im Kriege keine be-zur Lohnsteuer ist maßgebend, ob der Ge-stimmte Raumgebühr. Für die behelfsmäßigesamtmonatslohn (wiederkehrender Lohn zu-Ausführung von Bauarbeiten gilt V. Bl. W. B.züglich der einmaligen Zuwendung) den Be-1940, Nr. 227 und 710.trag von RM 234.— übersteigt.Bei erforderlichen Bauarbeiten, über dieWenn der Gesamtlohn diesen Betrag über-die H. St. O. Verw. nicht selbständig ent-steigt, ist der Kriegszuschlag nicht allein zurscheiden können, müssen die vorzulegendenLohnsteuer vom einmaligen Bezug einzube-Anträge u. a. Vorschläge über die behelfs-halten, sondern auch zur Lohnsteuer vommäßige Ausführung zur Einsparung vonlaufenden Monatslohn.«Rohstoffen und Kosten enthalten.(31 d 10 — P 1 - v. 11. 11. 40.)55820(D IV (3) Az. 63 a v. 15. 11. 40.)
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877. Einkauf von Speisekartoffeln im
880. Urlaubsreisen für Unverheiratete.
Sudetenland.
(OKH - Ch H Rüst u. BdE
B 61 b Z (III c)
Die Gruppe Ernährung und Landwirt-
4609/40
schaft des Reichsprotektors teilt mit, daß
vom 30. 9. 1940.)
verschiedene Einheiten der Wehrmacht des
Protektorates im Sudetenland größere Men-
Der Erlaß im RBBl. 40, Nr. 3449, findet
gen Speisekartoffeln einkaufen.
nur auf kommandierte Gefolgschaftsmit-
glieder Anwendung. Wird über 4 Monate
Abgesehen davon, daß erhebliche Preis-
Kommandierten Umzugsanordnung erteilt, so
überschreitungen festgestellt wurden, wird
kann Reisebeihilfe nicht gewährt werden. Bei
besonders darauf hingewiesen, daß die Aus-
Reisen mit Reisebeihilfen nach obigem Erlaß
fuhr von Kartoffeln aus dem Sudetenland in
sind Wehrmachtfahrscheine nicht zu be-
das Protektorat verboten ist. Aufkäufe von
nutzen, weil die Kosten der Reisen nur zum
Kartoffeln unmittelbar durch die Einheiten
Teil auf die Reichskasse übernommen
der Wehrmacht , im Sudetenland usw. sind
werden.
unzulässig.
Zusatz der Heeresverwaltung
Für die Versorgung der im Protektorat
in Böhmenund Mähren.
untergebrachten Einheiten (einschl. Luft-
Für freie Urlaubsreisen für Unverheiratete,
waffe) mit Speisekartoffeln im Wirtschafts-
die aus dem übrigen Reichsgebiet ins Protek-
jahr 1940/41 gilt Verfg. H. V. 62 a 10 C I, 2
torat kommandiert sind, gilt (zunächst bis
vom 28. 10. 1940.
31. 3. 1941) RBBl. 39, Nr. 3143. Die Bestim-
(62 a 10 C I, 1 v. 15. 11. 40.)
mung RBBl. 40, Nr. 3449, ist demnach nur
für solche Unverheiratete anzuwenden, die
innerhalb des Protektorats oder aus dem
Protektorat ins übrige Reichsgebiet komman-
878. Steuerfreiheit von Sehulbeihilfen.
diert sind.
Schulbeihilfen, die auf Grund des Erlasses
Wehrmachtfahrscheine dürfen entgegen
RBBl. 1940, Nr. 3516, gewährt werden, sind
H. V. Bl. 40, Teil B, Nr. 119, an Unver-
steuerfrei im Sinne des Einkommensteuer-
heiratete bei Urlaubsreisen nicht mehr aus-
gesetzes.
gegeben werden. V. Bl. W. B. 40, Nr. 466, ist
entsprechend zu berichtigen. Der letzte Ab-
(A I/2 Az. 60 h 28 v. 16. 11. 40.)
satz ist zu streichen.
Bemerkt wird, daß diese Anordnung z. Zt.
nur auf kommandierte unverheiratete Ge-
879. Prüfung gemäß § 5 (2) TO. B.
folgschaftsmitglieder Anwendung finden kön-
Das O. K. H. (Ch H Rüst u. BdE) teilt
nen. Weiteres siehe H. V. BI. 40, Teil C,
Nr. 780.
durch Erlaß vom 4. November 1940 Az. 27
VA/Ag V I/Anga II 1 Nr. 9852/40 mit:
(B 61 b — A I 1 - v. 20. 11. 40.)
»Es ist wiederholt die Frage aufgeworfen
881. H. M. 1940, Nr. 845 A 1 c.
worden, ob ein Arbeiter, der die Prüfung
nach § 5 (2) TO. B mit Erfolg abgelegt hat,
Das Oberkommando des Heeres (Ch H
zum Vorhandwerker bestellt werden und ge-
Rüst u. BdE) hat mit Erlaß vom 12. 11. 1940,
gebenenfalls den Zuschlag bis zu 10 v. H.
Az. 60 b
H Haush (Va) Nr. 6968 ver-
des Lohnes der Lohngruppe C für Verrich-
lautbart:
tung hochwertiger Arbeiten gemäß ADO.
Nach den allgemeinen Vorschriften steht
Nr. 6 zu Anlage 2 TO. B erhalten darf. Zur
Kriegsbesoldung bei Entlassungen gemäß
Beseitigung dieser Zweifel wird mitgeteilt:
HM. 1940, Nr. 845, bis zum Ende des Ent-
lassungsmonats zu; vgl. Nr. 14 I A der H. Bes.
Nach der TO. B, Anlage 2, Lohngruppe A,
E. B. Die über den Entlassungsmonat
Ziffer 1 a, darf ein Arbeiter, der ein Zeugnis
bereits gezahlte Kriegsbesoldung ist, soweit
gemäß § 5 (2) TO. B besitzt, als H an d-
sie den Zeitraum von 14 Tagen, vom Tage
wer k er eingestellt werden. Hieraus er-
nach dem Entlassungstage an gerechnet,
gibt sich die Zulässigkeit der Bestellung
übersteigt, zurückzuzahlen. Ein am 29. eines
eines solchen Gefolgschaftsmitgliedes zum
Monats entlassener Kriegsbesoldungsempfän-
Vorhandwerker nach den dafür maßgeben-
ger erhält demnach Kriegsbesoldung bis zum
den Bestimmungen und ferner die Zulässig-
Ende des Entlassungsmonats und für den
keit der Gewährung des Zuschlags bei Ver-
folgenden Monat bis zum 14. Tage nach dem
richtung hochwertiger Arbeiten nach der Be-
Entlassungstage, wobei der Entlassungstag
stimmung im H. V. Bl. 1940, Teil B. S. 426,
nicht mitgerechnet wird. Die darüber hinaus
Nr. 630.«
gezahlte Kriegsbesoldung ist zurückzuzahlen.
(B 27 — P II 1 — v. 18. 11. 40.)
(60 d 20 DM, A I/2/40 Nr. 6113 v. 22. 11. 40.)
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882. Beschaffung von Papier zum Einwiekeln
2. Der nichtdeutsche Dienstausweis des Ar-
der Verpflegungsportionen.
beiters Anton B,o s c h e z a ist in Verlust
Folgender Erlaß des Oberkommandos des
geraten und wird hiermit für ungültig er-
Heeres (Ch H Rüst u. BdE) Az. gk 10 a IV Ag
klärt.
V III/IV, 1 a Nr. 4569/40 vom 15. 11. 40
Nummer des Ausweises 12, ausgestellt
wird zur genauen Beachtung bekanntgegeben:
von der H. St. O. Verw. Kremsier.
»Vom Intendanten einer Division ist die
Die Ausweise sind bei Wiederauffinden
Beschaffung von Papier zum Einwickeln der
einzuziehen und die Personalien der Finder
Verpflegungsportionen (Abend- und Morgen-
sind festzustellen.
brot) aus Reichsmitteln angeordnet worden.
Diese Anordnung war unzulässig, da die Be-
(27 e 10 — P 11 3 — v. 21. 11. 40.)
schaffung von Einwickelpapier weder in den
Buchungstafeln, noch in besonderen Ver-
fügungen begründet ist. Die Beschaffungs-
kosten wurden ausnahmsweise in
885. Fachkräfte für Militär-Kartographisches
Ausgabe belassen.
Institut.
Es wird jedoch gebeten, darauf hinzu-
weisen, daß künftige derartige Ausgaben be-
Zur Aufstellung eines Militär-Kartographi-
anstandet werden müssen. Soweit aus hygie-
schen Instituts in Prag, das auch im Frieden
nischen oder sonstigen Gründen die Beschaf-
bestehen bleibt, wird folgendes Personal be-
nötigt:
fung von Papier zum Einwickeln der Be-
köstigungsportionen für notwendig gehalten
Triangulatoren und Topographen,
wird, müssen hierzu die Ersparnisse bei den
Photogrammeter und Photographen,
Truppenmarketendereien oder die Erspar-
Kartolithographen und kartographische
nisse für Minderempfänge an Mundver-
Zeichner,
pflegung herangezogen werden.«
Reproduktionstechniker, Zinkkopierer,
Maschinenmeister für Schnell und Offset-
(C 1, 1 Az. 62 a 10 v. 22. 11. 40.)
pressen,
Umdrucker für Handpressen,
Motorenschlosser, Feinmechaniker für op-
883. Verlust eines braunen Dienstausweises.
tische Instrumente, Elektriker, Kraft-
Der braune Dienstausweis des technischen
wagenführer und Automechaniker.
Angestellten Otto E r t l, geboren am 23. De-
Offiziere, Beamte, Unteroffiziere und Sol-
zember 1911 in Mähr.-Ostrau, ist am 10. No-
daten, die in diesen Fächern ausgebildet oder
vember 1940 in Verlust geraten und wird
angelernt sind, sind unter Beifügung eines
hiermit für ungültig erklärt.
kurzgehaltenen Lebenslaufes auf dem Dienst-
Nummer des Ausweises: 61. Ausgestellt am
weg dem Wehrmachtbevollmächtigten, Grup-
25. 8. 1939 durch das Heeresbauamt Brünn.
pe Kartographie, bis 20. Dezember 1940 zu
Der Ausweis ist bei Wiederauffinden ein-
melden. Fehlanzeige erforderlich!
zuziehen und die Personalien des Finders
Werden volksdeutsche Fachkräfte aus zi-
festzustellen.
vilen Kreisen in Erfahrung gebracht, die
(26 e 10 — P II, 2 — v. 16. 11. 40.)
eine Anstellung im Militär-Kartographischen
Institut anstreben, so wären sie aufzufor-
dern, ihre Anstellungsgesuche bei vorgenann-
884. Verlust von Dienstausweisen.
ter Dienststelle einzureichen.
1. Der nichtdeutsche Dienstausweis des La-
Es ist Sorge zu tragen, daß diese Ziffer
dislaus Zit a ist in Verlust geraten und
allen Soldaten und Beamten zur Kenntnis
wird hiermit für ungültig erklärt.
gelangt.
Nummer des Ausweises 311, ausgestellt
(Landesvermessung Az. 13 Nr. 499/40 v. 28. 12. 40.)
von der Heereskraftfahrzeugwerkstatt
Pschelautsch.
55819
Druckerei des Wehrmachtbevollmächtigten beim Reichsprotektor in Böhmen und Mähren.
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VERORDNUNGSBLATT
des Wehrmachtbevollmächtigten beim Reichsprotektor in Böhmen und Mähren
1940
Prag, den 6. Dezember 1940
Blatt 41
In h a1t : TEIL I: 855. Festnahme. — 856. Wiederaufnahme des Unterrichts an der Heeresfachschule für
Verwaltung. -
857. Ehrenbezeigungen vor dem Grabmal des unbekannten Soldaten in Warschau
und Paris. — 858. Weihnachtspakete für Geb. Korps Norwegen. — 859. Uberweisung von Geld-
beträgen aus der Heimat. — 860. Zulässigkeit von Paketen privater Natur im Dienstpostverkehr.—
861. Organisation des Oberfinanzbezirks Prag. - 862. Bekleidungsbestimmungen. — 863. Such-
meldung. - 864. Verlustmeldung. — 865. Verlust von Soldbüchern. — 866. Gefunden. - 867. Be-
richtigung. — 868. Tierseuchen.
TEIL 1I: Bekanntmachungen der Heeresverwaltung in Böhmen und Mähren: 869. Besoldung der
über die zwölfjährige Dienstzeit hinausdienenden Unteroffiziere. - 870. EWGG. — Hier Kriegs-
besoldung. — 871. Ausgleichszulage für Lohnempfänger. — 872. EWGG. — Hier Wehrsold bei
Beförderung am Entlassungstag. — 873. Abwicklung von Gehaltsvorschüssen in der Ostmark. —
874. Berechnung der Lohnsteuer bei Urlaubsabgeltung. - 875. Schwesternhelferinnen. — 876. Bau-
liche Veränderungen in Kasernen und Behelfsunterkünften. - 877. Einkauf von Speisekartoffeln im
Sudetenland. - 878. Steuerfreiheit von Schulbeihilfen. — 879. Prüfung gemäss § 5 (2) TO. B. —
880. Urlaubsreisen für Unverheiratete. — 881. H. M. 1940, Nr. 845 A 1 c. — 882. Beschaffung von
Papier zum Einwickeln der Verpflegungsportionen. — 883. Verlust eines braunen Dienstausweises.
834. Verlust von Dienstausweisen. — 885. Fachkräfte für. Militär-Kartographisches Institut.
TEIL I:
855. Festnahme.
Festnahme von Wehrmachtangehörigen
1. Standortdienst-Vorschrift — H. Dv. 131 —
verpflichtet sind.
Nr. 206.
(la Nr. 479/40 Az. 16 a v. 26. 11. 40.)
2. H. V. Bl. 1939, Teil B, Seite 355, Nr. 543.
Mit Vfg. Ch H Rüst u. BdE — 16 a -
856. Wiederaufnahme des Unterrichts an der
AHA/Ag/H (III d) Nr. 10191/40 vom 20. 11.
Heeresfachschule für Verwaltung.
1940 wird bekannt gegeben:
Bezug:
»Gemäß H. V. Bl. 1939, Teil B, S. 355,
1. H. V. Bl. 1940, Teil C, lfd. Nr. 1125
Nr. 543, ist H. Dv. 131, Nr. 206, letzter Absatz:
2. H. V. Bl. 1940, Teil C, lfd. Nr. 1150
„Die Festnahmebefugnis gilt gegenüber
3. W. B., II b, Az. 32 v. 13. 11. 1940.
Offizieren und Wehrmachtbeamten im
Offizierrang (auch solchen einer fremden
Bei Vorlage der Meldungen ist Bez.-Verfg. 2
zu beachten.
Wehrmacht), die sich in Uniform befin-
den, nur, wenn sie bei der Begehung eines
(IIb Az. 32 v. 21. 11. 40.)
Verbrechens auf frischer Tat betroffen
oder verfolgt werden"
857. Ehrenbezeigungen vor dem Grabmal
für die Dauer des Krieges nic h t mit in
des unbekannten Soldaten in Warschau und
Kraft getreten.
Paris.
Offiziere und Wehrmachtbeamte im Offi-
Mit Verfügung Ch H Rüst u. BdE - 16 a
zierrang können demnach für die Dauer des
— AHA/Ag/H (III d) Nr. 22684/40 vom 9. 11.
Krieges ohne jede Einschränkung, auch
1940 wird bekanntgegeben:
wenn sie sich in Uniform befinden, in allen
»Der Führer und Oberste Befehlshaber der
den Fällen festgenommen werden, in denen
Wehrmacht hat entschieden:
die den Wachdienst ausübenden Soldaten
Ehrenbezeigungen deutscher Soldaten vor
(einschl. der Offiziere vom Orts-, Flieger-
dem Grabmal des unbekannten Soldaten in
horst-, Regiments- usw. Dienst)
Warschau haben ab sofort zu unterbleiben;
a) nach Nr. 206 der Standortdienst-Vorschrift
Ehrenbezeigungen deutscher Soldaten vor
aus eigener Machtvollkommenheit zu
dem Grabmal des unbekannten Soldaten in
einer Festnahme von Wehrmachtange-
Paris sind nach wie vor zu erweisen.
hörigen befugt oder
Für sofortige Bekanntgabe an alle unter-
b) nach Nr. 207 der Standortdienst-Vorschrift
stellten Truppenteile und Dienststellen ist
auf Ersuchen der hier genannten Persön-
Sorge zu tragen.
lichkeiten bzw. Dienststellen zu einer
Se
(la Nr. 429/40 Az. 16 v. 19. 11. 40.)



29200858. Weihnachtspakete für Geb. KorpsDienstpost Böhmen-MährenNorwegen.nicht zugelassen.1. Zur Ermöglichung einer reibungslosen2. Sie können jedoch — soweit dem beson-und schnellen einmaligen Beförderungdere Verbote nicht entgegenstehenvon Weihnachtspaketen für das Geb. Korpsunter Beachtung der bestehenden Ver-Norwegen sind beisendungsbedingungen im normalen Post-Stellv. Gen. Kdo. VII. A. K.austausch (ReichspostProtektoratspostbzw. Protektoratspost-Reichspost) ange-Stelly. Gen. Kdo. XVII. A. K.Stellv. Gen. Kdo. XVIII. A. K.nommen, befördert und ausgehändigtwerden. Die Deutsche Dienstpost Böhmen-je eine »Paketsammelstelle fürMähren bleibt hierbei ausgeschaltet.Geb. Korps Norwegen« einzurichten.3. Die Vermerke »Durch Deutsche Dienst-2. Durch Geb. Korps Norwegen werden dieAngehörigen der Soldaten angewiesen,post Böhmen-Mähren« oder »Über Post-leitstelle Prag« in der Anschrift derPakete bis 8. 12. 1940 an die angeführtenPakete und Postkarten privater Naturstellv. Gen. Kdo. (W. Kdo. VII zugl. für übri-sind völlig zwecklos, stiften Verwirrungges Heimatgebiet) zu senden und mit folgen-und verzögern die Beförderung auf dem. der Anschrift zu versehen:normalen Postwege.innereVerpackung:4. Die Empfänger privater Pakete sollenz. B.: »An den Gefr. Meyer,ihre Angehörigen in der Heimat ent-Feldpostnummer . . . . .«sprechend unterrichten und sie zur Be-äußereVerpackung:nutzung des normalen Beförderungswegesz. B.: »An stellv. Gen. Kdo. VII A. K.über die Protektoratspost an-Paketsammelstelle für Geb. Korpshalten.«Norwegen«.Die Einheiten sind entsprechend zu be-(Ib Az. Fp. Nr. 959/40 o v. 14. 11. 40.)lehren und anzuweisen.(Ib Az. Fp. Nr. 955/40 o v. f3. 11. 40.)859. Überweisung von Geldbeträgen aus derHeimat.Zu Verordnungsblatt des W. B. 1940, Zif-861. Organisation des Oberfinanzbezirksfer 777, wird erläuternd mitgeteilt, daß beiPrag.der in dieser Anordnung geforderten Kon-Mit Wirkung vom 1. 10. 1940 ist für dietrolle der Geldüberweisungen aus der HeimatVerwaltung der Zölle, Verbrauchssteuerndurch die Truppenteile nicht kleinlich zuund Monopole im Protektorat Böhmen undverfahren ist. Wenn wesentlich höhere Be-Mähren ein Oberfinanzbezirk gebildet wor-träge als zulässig überwiesen werden, sindden. Die Dienststelle des Oberfinanzpräsi-die Sendungen nicht zurückzuschicken, son-denten befindet sich in Prag XII., Schlesischedern auf die nächsten Überweisungen anzu-Straße 9 (Rufnummer 53 241).rechnen.Dem Oberfinanzpräsidenten Prag sind drei(lb Az. Fp. Nr. 956/40 o v. 13. 11. 40.)deutsche Hauptzollämter an der slowaki-schen Grenze unterstellt, und zwar die860. Zulässigkeit von Paketen privater NaturHauptzollämter Mährisch-Ostrau, Luhatscho-im Dienstpostverkehr.witz und Ungarisch-Hradisch, deren Bezirkezusammen den Oberlandratsbezirken Mäh-Das Hauptamt der Deutschen Reichspostrisch-Ostrau und Zlin entsprechen.in Prag hat folgendes mitgeteilt:Im Inneren des Protektorats werden die»Zur Behebung mißverständlicher Auf-Zölle, Verbrauchssteuern und Monopole imfassungen über die Zulässigkeit von PaketenAuftrage des Reichs von Protektoratsbehör-privater Natur im Dienstpostverkehr bitteden verwaltet. Sie führen zum Unterschiedich die Dienststellen der Wehrmacht und dervon sonstigen Protektoratsbehörden, diezivilen Reichsbehörden im Protektorat, wel-autonome Aufgaben des Protektorats wahr-che den Postdienststellen und Behörden-zunehmen, die Zusatzbezeichnung »Reichs-poststellen der Deutschen Reichspost imauftragsverwaltung. Insgesamt wurden imProtektorat zur Abholung zugewiesen sind,Innern des Protektorats 13 Hauptzollämteralle Wehrmachtangehörigen bzw. alle Ange-errichtet. Die fachliche Aufsicht über diesehörigen der Reichsdienststellen im Protek-Hauptzollämter und ihre Unterstellen übttorat eindringlichst auf folgende Grundsätzeder Oberfinanzpräsident Prag durch Sach-hinzuweisen:bearbeiter seiner Behörde (Bezirksräte) aus.1. Pakete und Feldpostpakete privaterEs sind zuständig:Natur sind zur Annahme, Beförderungfür die Hauptzollämter Prag-Hafen und Pilsenund Ausgabe durch die DeutscheZollrat Glöckner,55822
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Frag, den 27. 11. 1940
-P.r ag -
30/
928/xT
Komandanturbefehl Nr. 86/4o.
1.) Sozialpolitische 3etreuung aller Kameradenfrauen von S-
Fihrern, Unterführern und Mannschaften.
Bezug: SS-Führungshauptamt, Kommando der Waffen-SS,Abt.WE/
Az. 3os/N/V vom 18. November 194o.
Nach dem a.Befehl sollen alle Kameradenfrauen derjenigen SS-
Führer, Unterfüirer wnd Männer, welche z.Zt. an der Front oäer
in einer von Prag entfernten Garnison Dienst tun, in Zulunft
ständig betreut werden.
Für den Standort Prag wird der Petreuungsdienst bei der SS-
Standortkommandantur Prag I, Mrnbergerstrasse Sol, in Zimmer
48 (Frl. Bahlsen) eingerichtet. Zeit : Houtegs und Donnerstags
16 Uhr bis l7 Uhr. Die in Prag liegenden Einheiten der Waffen-SS
Allgemeinen-SS und übrige Ss-Dienststellen werden gebeten,
von dieser Einrichtung alle, ihnen bekannten Kameradenfrauen
in Kenntnis zu setzen, deren Männer z.Zt. in Felde stehen,
oder in einer entfernten Garnison Dienst tun.
Zur Versorgung dieser Frauen mit Theater-und Vortragskarten,
Einladungen zu Veranstaltungen usw. bittet die SS-Standort-
komuandantur um Aufgabe der betreffenden Frauen mit genauer An-
schrift, gegebenenfalls Fernsprechnummer bis zum 7.l2.l94o und
weiter laufend monatlich.
Kdt.
2.) Ehrenbezeigung am Ehrenmal des Altstëdter Rings.
Für die Angehörigen der Schutzstaffel in Prag ist laut Stand-
ortbestimmungen und lerkblatt die Ehrenbezeigung vor dem Ehren-
mal am Altstädter Ring untersagt.
Dieses Verbot ist nicht durch den Wehrmachtbevollmächtigten beim
Reichsprotektor in Böhmen und Lähren für die Angehörigen der
ehrmacht ergangen.
Dieser Unterschied, sowie ein Vorfall, bei welchcn So-Ange-
hörige Sold- ten der Vehrmacht wegen dieser Ehrenbezeigung ge-
stelit und angerempelt haben, wurden auf der letzten Komlandeur-
besprechung in der Ss-Standortkomandantur besprochen.
Trotzdem wurde an 5.ll.l94o wiederun ein Sanitätsgefreiter
des Heeres von & SS-Männern wegen seiner Ehrenbezeigvng zur
Rede gestellt. Es wird letztmalig daraufhingewiesen, dass sich
die SS um ihre cigenen Angelegcnlieiten zu kümuern hat und nicht
um die der Wehrmacht.
Kat.
3.) Belehrungen.
Die Standortbestimmungen des Standortes Prag, sovie die Merk-
blätter, welche sich in der Hand eines jedon Sc-Manncs be-
finden, sind periodisch zum Gegenstand'cingehender Belehrungen
zu nachen.
Kdt.
2
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31
4)Betr.: Ausgehanzug.
Aus gegebener Veranlassung wird daraufhingewiesen, dass Ger
Ausgchanzug sorgfältig und sauber sein nuss. Eine Über-
prüfung auf das Vorhandensein der Spiegel und Achselklappen
auf Röcken und Mäntel ist Sache des Kp.-Chefs und ihrer
Funktionsunterführer.
Verschiedene vorliegende Beanstandungen in dieser Hinsicht
werden mit Ausgangsontzug bestraft werden.
Kat.
5.)
Mitführen von Seitenwaffen.
Bezug: A.H.M. 4o Ziff. lo75.
Nach Meldung der von der St.O.Kdtr. eingesetzten Streifen-
organe sind häufig lannschaften ohne Seitengewehr auf den
Strassen in Prag zu beobachten.
Es wird auf A.H.l. 4o Ziffer lo75 hingewiesen, wonach nur
Mannschaften des Ersatzheeres, denen ein Seitengewehr nicht
zugeviesen worden konnte, ohno Waffe die Kaserne verlassen
dürfen. Sie haben jedoch cine vom Führer der betrefzenden
Einheit ausgestelltc Bescheinigung mit sich zu führon,wonach
sie berechtigt sind, ohne Waffen auszugehen. Ss-Streifen und
Hoeresstreifon ist dieser Ausweis vorzulegen.
Adj.
6.) Bestrafung
Der SS-Unterscharführer Karl Zouss, SS-St.O.Kdtr., wurde
vom SS- und Polizeigericht VIII durch Feldurteil wegen Zech-
prollerei, Abgabe einer falschen dienstlichen Schuldener-
klärung, Únterschlagung und Geldborgen bei Untergebenen zu
6 Monaten Gefängnis und Entlassung aus der SS bestraft.
Adj.
7.) Betr.: /rrestanstalt.
Die Vergrösserung der SS-Standort-Arrostanstalt in der
Adolf Hitler-Kaserne auf i3 und in nächster Zeit um weitere
12 Zellen auf insgcsamt 25 Arrestzellen macht die ständige
Beaufsichtigung und Betrcuung der Arrostanten durch einen
Arrestaufsehor notwendig.
Die in Prag liogendon Einheiton der Waffen-Ss:
SS-Wach-Batl. Prag
E-Batl. SS-"Deutschland",
II./SS.T.Inf.Ers.Batl.,
stellen daher in monatlichcn Wechsel, beginnend nit den l.
12.l94o einen älteren Unterführer als Arrestaufscher ab,
welcher im Trompeterschlösschen der Adolf Hitler-Kssernó wohnt
und auf Selbstverpflegung angewiesen ist. Tagsüber, in der
Zeit von 7,oo - l8,oo Uhr versioht er seinen Dienst. Die
nächtliche Überwachwng der Arrestanten geschicht weiterhin
durch dio Kasernenwache dor Adolf Hitler-Kaserne.
~ 3 -
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Die Dienstvorschrift für den Arrestaufseher wird durch die
SS-Standortkommandantur ausgearbeitet. Der l. Arrestaufseher
gestellt durch das SS-Wachbatl. Prag, für den Monat Dezember
194o neldet sich zur. Einweisung durch SS-Hauptsturmführer
Aibrecht bei der Ss-Standortkommandantur am Sonnabend, den
A
30.11.1940, vormittags 10,00 Uhr.
Einrichtung der Unterkunft für den Arrestaufseher im Trom-
peterschlößchen veranlasst die Unterkunftsverwaltung der
Adolf Hitler-Kaserne,
Kat.
8.)
Nachstehendes Schreiben des Chef der Heeresausrüstung und
Befehlshaber des Ersatzheeres ist entsprechend zur Kenntnis
zu nehmen.
" Bezug: Verfg. OKW 46a AHA/Ag K/M (VIIa)
40 AHA/Ag KH/Abt.(IIa) v.14.2.40
Nr. 314. 12.39
Ob.d.H.
46a AHA/Ag K/M_(VIIa) v.31.1.40
vr. 502. 40
Betr.: Überwachung des Verkehrs der Wehrmacht-Kfz.,
hier: Kontrolle von Kfz. der SS.
Einige Vorkommnisse geben Veranlassung auf folgendes hinzu-
weisen:
Für die Kfz. der dem Heere unterstellten SS-Einheiten gelten
die Bezugs-Verfg. mit allen hierzu erlassenen Änderungen usw.
ebenfalls. Um Unzuträglichkeiten auszuschliessen, die sich
daraus ergeben können, dass die Streife die Angehörigen und
Kfz. der dem Heere unterstellten SS-Einheiten nicht von den
übrigen SS-Einheiten und SS-Kfz. zu unterscheiden vermögen,
ist mit dem Reichsführer Ss folgendes vereinbart worden:
"Alle Fahrer von SS-Dienstfahrzeugen haben sich auf Ver-
langen den Streifen gegenüber durch ihren SS- oder Truppen-
susweis auszuweisen. Angchörige der dem Heere unterstehenden
SS-Einheiten haben den Befchlen des Streifendicnstes nachzu-
kommen. Angchörige von SS-Einheiten, die dem Oberbofehls-
haber des Heeres nicht unterstellt sind, müssen der Streife
auf Verlangen Name und Dienststelle angeben und dem Wunsch
auf Durchführung der Verkehrskontrolle ihrcs Kfz. stattgeben.
Die Wehrmachtsstreifen haben Anwcisung, sich in diesem
Fall auf die Durchführung zu beschränken."
Es sind also nur Kfz. mit dem Kennzeichen "SS. . .." anzu-
halten. Von einer Kontrolle der sich als nicht dem Heere
unterstellt ausweisenden SS-Kfz. ist im allgemeinen abzu-
sehen, es sei denn, dass augenscheinliche Verstösse gegen
die Verkehrssicherheit und Disziplin vorliegen, deren Kennt-
nis dem Reichsführer SS erwinscht ist. Solche Fälle sind
den O.H.K. zu melden. Eine Beschlagnahme derartiger Kfz.
darf in keinem Fall erfolgen.
Die WehrmachtstreeSenstreifen sind entsprechend anzuweisen.
i.A. gez. Gotsche.
- 4 -



- Blatt 4 -

33

Der Wehrmachtbevollmächtigto

Prag,1.20.11.40

beim Reichsprotektor in Böhmen-Mähron

Az.: H-Str. / H lot. Offz.

Vorstehende Abschrift zur Kenntnis und Bekanntgabe an die

Heeresstreife.

Die in Protektorat untergebrachten Einhcitcn der SS sind

nicht dem Hoere wtorstellt.

Für den ehrmachtbcvollnächtigten

Der Chef dos Stabes:

gez.Unterschrift.

9.)

Sport.

Das Polizei-aegiment Böhmen veranstaltet am Sontag, den

8.12.194o 9,30 Uhr, im Baumgarten, Prag KIX, cinen Valdlauf.

Die Ausschreibungen für diesen Valdlauf sind den Truppen-

teilen und Dienststcllon nach Sondervorteiler zugegangen,

bezw. könnon bei o.a. Regiment angefordert werden. Das Poli-

zeiregiment Böhmen bittet un zahlroiche Meldungen. Alle den

Waldlauf butreffenden Fragen sind an das Polizei-Regiment

Böhmen, Hauptmann Ahrens oder Oberleutnant Hoffelner, Fern-

sprcchcr 77355/55/56 zu richten.

Adj.

1o.)

Betr.: Urlaubsregelung während_des Irieges.

Bezug: H.V.Bl, 194o, Teil Nr. 374, M.V. Bl. 194o Nr.317,

B.LB. Nr. 28 Ziff. 813.

Die in o.a., Verordnungsblättern von den drei Wehrmachts-

teilen veröffentlichen Erlasso betreffend Urlaubsregelung

während des Krieges sind dahin abzuändorn, dass ehrmachts-

angehörige, die am Wohnort ihrer Fanilie usw. Dienst tun,

vom l. Dezember l94o ab keinen Anspruch auf freie Urlaubs-

reise mehr habon.

Adj.

11.) Sperrung dcs St.O.Üb.Platz Motol.

Der südlich der Strasse Motol-Pilsen gelogenc Teil des St.

O.-Übungsplatzes Hotol wird wz 28.ll.l94o für die Zeit von

13,oo - 17,oo Uhr der 539. Division zur Verfügung gestellt.

Adj.

- 5 -



12.) Geistige Betreuung (fernmündlich voraus)
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Am Dienstag, den 26.ll.194o findet um 2o Uhr in den
Räumen der doutschen Volksbildungsstätte, Prag II,
Klemensgasse 4, ein Kammermusik-Abend für die SS statt.
Beteiligungsziffer:
K.Btl. SS "Deutschland"
80
II./SS T.I.E.Btl.
80
II./9.SS.T.St.
30
San. E.Batl. SS V.T.
lo
G. u. V. Prüfstelle
1o
SS-St.O.Kdtr.
lo
Betr. Gem. der SS-St.O.Kdtr.
5
Kripo
lo
Stapo
1o
SD
lo
1o8. Standarte
lo.
W.E.F.
Personalia.
13.) Gesucht werden die SS-Angehörigen Georg Rittmeier,
Herbert Groos, Kurt Schulze.
meldung bis 5.12.1940.
Fehlmeldung erforderlich.
j.
14.) Dienstreise.
a) Der SS-Untersturmführer Frotscher befand sich vom l3.lo.
bis l5.lo. l94o auf einer Dienstreise in Berlin. Hinfahrt
erfolgte mit Pkw. Rückfahrt mit der Eisenbahn.
Vol 18.1l. - 2o.ll.4o in Brünn.
Hinfahrt erfolgte mit Pkw.
Rückfahrt mit Eisenbahn.
b) Der SS-Oberscharführer Roßmann befand sich vom l8.ll. -
22.ll.4o auf einer Dienstreise in Brünn.
Hinfahrt erfolgte mit Pkw.
Rückfahrt mit Eisenbahn.
c) Die SS-Rottf. Lihl und Wetzel vom San.Zweiglager befaiden
sich vom 2l.ll. bis 22.ll.4o auf ciner Dienstreise in Brünn.
d) Der SS-Sturmmann Kalis vom San.Zweiglager befand sich vom
13.ll.- l6.ll.4o auf einer Dienstreise in Berlin.
Adj.
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15.) Eeseabend mit SS-Hauptsturmf. Dwinger.

Durch K.d.F. findet an Dienstag, den lo.l2.l94e ein

Leseabend nit SS-Hauptsturnführer Dwinger in der Aula

der SS-Standortkomiandantur statt. Es ist bis zum 3.i2.4o

verbindlich die Teilnahmestärke (Führer, Unterführer und

Männer) für dieson Abend von allen Einheiten wnd Dienst-

stellen der ss zu molden.

Kdt,

gez. B a l l a u f f

Ss-Standartenführer u.

F.d.R.

Standortkormandant.

ss-Hauptsturmfthrer

u. Adjutant.
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Der Neichsprotektor
Prag, den
Oktober 1940
in Böhmen und Mähren
Qnupe-
Nr. I1a-215%
Ic pol.
Es wird gebeten, diefes Geschästszeichen und den
n
Aus 18/240
Gegenstand bei weiteren Schreiben anzugeben.
1.)An a)
die Abteilungen I - IV
e.16040/1r
Qn Rlot.
b)
die Gruppen der Behörde
c)
OLR Prag
Betrifft: Grußpflicht vor dem Ehrenmal des unbekannten Soldaten
auf dem Altstädter Ring zu Prag.
Bisher war es üblich, bei dem ehemaligen tschecho-slowakischen
Ehrenmal des unbekannten Soldaten an der Ecke des Rathauses
am Altstädter Ring zu Prag zu grüßen. Da das Denkmal im wesent-
lichen ein Legionärsdenkmal darstellt, bitte ich, von jedem
Gruß oder sonstiger Ehrenbezeigung abzusehen.
(Zusatz für OLR Prag):
Die Entscheidung über das Denkmal selbst wird bis zum Ende
des Krieges verschoben.
2.) An a)
den BdS
b
den Sicherheitsdienst RFSS, SD-Leitabschnitt Prag
c
den BdO
den Wehrmachtbevollmächtigten
die Parteiverbindungsstelle (mit 2 Mehrabdrucken)
e
nachrichtlich an das Büro d■s Herrn Reichsprotektors
dntetsaktssefetars
buger
I
11
1
11
Abschrift (von l) übersende ich zur Kenntnisnahme. Ich bitte,
soweit noch nötig, die entsprechenden Maßnahmen zu treffen,
44-Baz
um eine einheitliche Handhabung sicherzustellen.
22544/40
Nammnt
er Wehrm sebevollmachtigte beim
Kdh
3.) An den
Reichsprotektor in gmen und Mahren.
Wehrmachtbevollmächtigten
Eng.:
3.1. X. 1940
in Prag
*
Anlagen
A
Rej.:
N
4
mit der Bitte um Mitzeichnung
2 I 
4.) ZdA.
I.A.
B.d.S.24 X. 1940
WB
B40
816
I12
g: V3010
${2
uy
IOV
Be
Vo
Th
M21
2
2



Büro des Reichsprotekters

in Böhmen und Mähren

37

Der Herr Reichsprotektor hat hierzu verfügt :

" Ich bin der Ansicht, dass die Entscheidung bis zum Ende des

Krieges verschoben wird. Dann kann das Denkmal einfach ent-

fernt werden.

27.9. " gez. Frhr. v. Neurath

und am Rande bemerkt:

"

Die Grusspflicht für Deutsche kann schon jetzt aufgehoben

werden."
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Der Befehlshaber der Sicherheitspolizei

38

und des SD

Prag, den.

5. November

..19..41

XIX, Kastanienallee 19

Ltta coSsaq oaa

Tgb. Mr. B. d. S.

IV 7848/41

beim Feo po.ek o:

Bitte bei der Antwort vorstehendes Geschäftszeichen und Datum anzugeben.

in Böhmanun Mah:en.

Eing.

8. NOV. 1941

An das

Tgb. Nc.

Büro des Herrs Staatssekretärs

z.Hd. v. -Obersturmbannführer Dr. G i e s ,

Prag.

Betrifft: Überwachungsaktion der Regierungs-

polizei und der Nationalen Gemeinschaft

in Budweis.

Vorgang:

Dort.Schrb.v. 22.lo.41

Anlagen:

1 Vorgang

Anliegend reiche ich den in obiger Angelegen-

heit mir übersandten Vorgang zurück.

Wegen der Einstellung der Überwachungsaktion

habe ich entsprechende Veranlassung getroffen.

eezse

pugtrey

26/8 y

O

St. S. VA-19 a/
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Prag, den 22. Oktober 1941.

St. S. VII A. 19/41

Der Belehshabor dar Sichs

 des SD is Piaj

eh

2 5.·X.1941

Ba S

c4.848

BN.

G.R. mit 1 Anlage

4 X 1981

B.d.S.66/7 4

-Obersturmbannführer Böhme,

Prag,

unter Bezugnahme auf den Jnhalt der Anlage zur

Kenntnis übersandt.

4-Gruppenführer Frank wünscht, dass die inBudweis von

Organen der Regierungspolizei und Vertrauensleuten der

"Nationalen Gemeinschaft" aufgezogene gemeinsame Über-

wachungsaktion eingestellt wird. Jch darf, falls die dem

Wehrmachtbevóllmächtigten zugegangene Jnformation zu-

treffend ist, um die entsprechende weitere Veranlassung

bitten.

H e i l Hi t l er !

M-obersturmbannführer.

Bey

Voveht orhewler



Seheim
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Prag, den 22. Oktober 1941.

G.R. mit 1 Anlage

#-Obersturmbannführer Böhme,

Prag.

unter Bezugnahme auf den Jnhalt der Anlage zur

Kenntnis übersandt.

W Gruopenführer Frank wünscht. dass die in Budweis von

Organen der Regierungspolizei und Vertrauensleuten der

"Nationalen Gemeinschaft" aufgezogene gemeinsame Über-

wachungsaktion eingestellt wird. Jeh darf, falls die dem

Wehrmachtbevollmächtigter, zugegangene Jnformation zu-

treffend ist, um die entsprechende weitere Veranlassung

bitten.

Heil.Hitler!

gez. G i e s,

H-Obersturmbannführer.
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Der Wehrmachtbevollmächtigte
prag, den20. September9414
beim Reichsprotektor in Böhmen u. Mähren.
T
KMt
Gruppe Ic Az.l Nr.174l/41 geh.
1hh  Marnguft mgar
der allsan befarg6gulz. aiFty
Betr.: Truppenwochenberichte.
M J B. guifuetgiph
h2bAn den
F23
n
hf bto u arrm
Herrn Reichsprotektor An Bohnen und Mähren
beny ul ym
P_r_a_g_:
Die politische Lage im Protektorat hat in der Berichtswoche eine
Verschärfung erfah en. Auch die kommunistische Propaganda unter der
tschechischen Arbeiterschaft wird unvermindert fortgesetzt. Nach wie
vor ist die Flüsterpropaganda ausserordentlich rege. Sie verbreitet
nicht nur Gerüchte aller Art, sondern fordert neuerdings im verstärk-
ten Maße zum passiven Widerstand auf. Ihr neuestes Schlag-wort ist:
"Arbeitet langsam"! In einem Prager Rüstungsbetrieb fand eine vorüber-
gehende Arbeitsniederlegung unter dem Vorwand der Entkräftung durch
Hunger statt. Gegen die Rädelsführer wurde polizeilich eingeschritten.
Vom Wehrmachtbevollmächtigten wurden Maßnahmen getroffen, um einer Wie-
derholung in anderen Betrieben vorzubeugen. Darüber hinaus hat die
feindliche Rundfunkpropaganda zur Begehung von Sabotageakten stärker
als bisher Erfolg gehabt. Diese richteten sich vorwiegend gegen Eisen-
bahntransporte. Seitens der militärischen Stellen wurden die erforder-
lichen Gegenmaßnahmen in Zusammenärbeit mit den polizeilichen Organen
durchgeführt. Die übergeordneten Dienststellen wurden über die Lege
unterrichtet.
Die wirtschaftliche Lage ist wie bisher ausßerordentlich gespannt.
Es ist bis jetzt noch keine Erleichterung auf irgend einem Gebiet der
Lebensmittelversorgung eingetreten. Im Gegenteil wird die Beschffung
der zum Unterhalt notwendigen Lebensmittel von Tag zu Tag schwieriger.
Infolgedessen werden die Klagen der Hausfrauen immer jauter und die Un-
zufriedenheit unter der Bevölkerung immer größer. Hervorzuheben ist,
daß die auf Anregung des Wehrmachtbevollmächtigten in den Rüstungsbe-
trieben vorbereitete Werksküchenverpflegung in den Pilsener Skoda-Wer-
ken bereits zur Tat geworden ist. Nach anfänglichem Mißtrauen haben
die Arbeiter jetzt einen täglichen Empfang von fast 20 O00 Essensporti-
onen.
Die militärische Lage ist gekennzeichnet durch einen bei Kremsier
erfolgten Fallschirmabsprung russischer Jäger. Es wurden drei Fall-
- 2 -
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schirme und Sabotagematerial gefunden. Die vom Wehrmachtbevolimächtig-

ten vorbereitete Maßnahme zur Bekämpfung von Fallschirmjägern wurde

durchgeführt. Die angestellten Suchaktionen haben bisher kein Ergebnis

gehabt, da der Absprung bereits einige Tage vor der Auffindung der Fall-

schirme erfolgt zu sein scheint.

In B u d w e i s hat das Anbringen staatsfeindlicher Aufschrif-

ten durch unverantwortliche tschechische Elemente im Schutze der Dunkel-

heit in der vergangenen Woche aufgehört. Die eingesetzte erhöhte Über-

wachung durch Organe der Regierungspolizei und durch Vertrauensleute der

"Nationalen Gemeinschaft" hat scheinbar dazu beigetragen. - Das Verbot

des Verkehrs der Mitglieder der "Nationalen Gemeinschaft" mit Juden wur-

de erneut in Erinnerung gebracht. Außerachtlassung dieses Verbotes hat

Ausschluß aus der "N.G." zur Folge. Die Amtsleiter der "N.G." wurden

beauftragt den Verkehr mit der Mitgliederschaft zur Bekämpfung der Flüs-

terpropaganda auszunützen und belehr. d auf die Mitglieder einzuwirken.

Zum Zwecke der Umschulung der tschechischen Bevölkerung im nationalsozia-

listischen Sinne ist die Abhaltung sogenannter "Ideen-Schulungen" vor-

gesehen, die das Werk: "Das Programm der NSDAP wird erfüllt" zu Grunde

haben sollen. - In wirtschaftlicher Hinsicht ist die Versorgung der Beväl

kerung im Rahmen der geregelten Lebensmittelzuteilungen auf Karten ge-

läufig. Gemtüse gelangt in hinreichenden Mengen zum Verkauf. Die Versor-

gung mit Kartoffeln erfuhr eine wesentliche Besserung durch die Einfüh-

rung von Kundenbüchern, so daß nunmehr jeder seine Kartoffelration er-

hält und das Schlangestehen entfällt. An Zwiebeln und Knoblauch herrscht

nach wie vor Mangel.

(Budweis)

In G u t e n f e l d hält die ablehnende Stimmung der Bevölkerung

weiterhin an. Die von verschiedenen Seiten vorgenommenen Äußerungen be-

züglich der Kriegsdauer und der sinkenden Aussichten für Deutschland las-

sen erkennen, daß im großen Umfange ausländische Sender gehört werden.

Im allgemeinen ist über die Behandlung deutscher Wehrmachtangehöriger in

tschechischen Geschäften nicht zu klagen. In einem Falle ist jedoch eine

unterschiedliche Behandlung von Soldaten gegenüber Zivilisten festgestelm

worden. Es handelt sich hierbei um die Gastwirtschaft Zahradni■ek, Gu-

tenfeld Nr. 22, in der die Soldaten nur ein Glas Bier erhalten, während

den Zivilisten keine Schranken gesetzt werden. Das Verhalten wird darauf

zurückgeführt, daß nach einer Aussage des Gastwirtes Kralitschek, der

Direktor der hiesigen Brauerei, Herr Roubal, sagte, es könne an Soldaten

kein Bier ausgeschenkt werden, wenn es knapp bzw. nicht vorhanden ist.

(Gutenfeld)

In J i t s c h i n verhält sich die tschechische Bevölkerung nach

wie vor kühl und zurückhaltend. Während der Berichtswoche ereigenete

- 3 -
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sich ein Zwischenfall mit einem Tschechen, der gegenüber deutschen Solda-
ten staatsfeindliche Äußerungen tat. Er wurde von einer Straßenstreife
festgenommen und der Geheimen Staatspolizei übergeben.
(Jitschin)
In K ö n i g_ g r ä t z meldete ein Wehrmachtangehöriger: "Am Sonn-
abend, den l0.8.41 ging i i mit meiner Frau nach Kinoschluß zum Schützen-
haus, um noch ein Glas Bier zu trinken. . Das Lokal war zum größten Teil
von Tschechen besucht. Während die Musik spielte, fingen die meisten
Tschechen an zu singen. Im Anfang habe ich mich nicht daran gestoßen,
da bei übermäßigem Alkoholgenuß das Singen nicht ausbleibt. Später je-
doch, als ich bemerkte, dass der mir bekannte Uffz. Haag, den Oberkell-
ner darauf aufmerksam machte, dass das Singen in Lokalen verboten sei,
under dafür sorgen solle, dass das Singen sofort aufhöre, wurde ich auf-
WT3
merksamer und beobachtete die tschechischen Gäste. Die Tschechen hatten
balban
den Grund der Auseinandersetzung zwischen dem Uffz. und dem Oberkellner
wahrscheinlich verstanden, denn sie fingen sofort an, lauter als bisher
zu singen. Nach einiger Zeit habe ich gesehén, wie der Oberkellner an
einem Tisch der Tschechen ging und diese wahrscheinlich auf ihr Verhalten
aufmerksam machte. Das Entgegengesetzte aber war der Fall. Ich hatte
das Empfinden, daß sich die Tschechen durch dieses Verhalten eine gewisse
Genugtuung gegenüber der deutschen Wehrmachtangehörigen verschaffen woll-
ten. An einem Tische, den ich gut beobachten konnte, saßen zwei Tsche-
chen mit ihren Frauen, die sich wahrscheinlich ein Vergnügen daraus
machten, die jüngeren Tschechen, die besonders laut sangen und gröhlten,
noch aufzusticheln. Ich sah einen der beiden Tschechen gehen und mit
ihnen sprechen. Wenn er dann zurück an seinen Platz kam, steckten sie
die Köpfe zusammen und grinsten über das ganze Gesicht. Uffz. Haag rief
die tschechische Polizei an, um die Namen feststellen zu lassen. Aber
bis 24.oo Uhr war noch kein tschechischer Polizeibeamter eingetroffen."
(Königgrätz)
In K r a l_u_p klagt der Direktor der Ölraffinerie, Ing.Lang, der
bisher stets die Haltung seiner Arbeiterschaft als absolut zuverlässig
bezeichnete, über aufsässige Haltung eines Teiles der Belegschaft. Kom-
munistische Einflüsse seien unverkennbar. Die deutsche Führung des
Staates und der Wirtschaft wird von tschechischer Seite als nur vorüber-
gehend angesehen und gekennzeichnet. Mit der Drohung "Wenn unsere Leute
(d.i.Benesch und die Juden) wieder kommen .....", werden Gutwillige ein-
geschüchtert. Dafür folgendes kennzeichnendes Beispiel: Das unter
Zwangsverwaltung stehende Gut Jedibab bei Kralup ist seit Frühjahr l94l
langfristig unter Gewährung eines Vorverkaufsrechtes an den baltischen
Rückwanderer von Kleist verpachtet. Trotzdem wird die Landarbeiterschaft
ständig in der Richtung bearbeitet, diese Regelung alsnicht endgültig
anzusehen, der Besitz müsse unbedingt wieder in tschechische Hand zurück
- 4



44

- 4 -

gebracht werden. Ein im Raume des Truppenübungsplatzes Milowitz enteig-

neter tschechischer Obstbaumschulenbesitzer Pav setzt alle Hebel in Be-

wegung, das Gut zu erwerben; er wird hierbei anscheinend lebhaft von

tschechischer Seite unterstützt, indem er durch Angebòt eines hohen Über

nahmepreises v. Kleist zum Verzicht zu bringen sucht, wobei ihm mögliche

weise auch Mittel von dritter Seite zur Verfügung stehen. Er hat der

tschechischen Belegschaft gegenüber offen geäußert, er werde das Gut wie

der in tschechischen Besitz bringen (in Wahrheit ist das ut l92l ent-

eigneter deutscher Besitz, der in jüdische Hände kam). Durch die Behaup-

tung, es käme für seine Obstkulturen in ganz Böhmen kein anderes Gut in

Frage, soll Pav auch die Unterstützung des Reichsnährstandes in Berlin

gefunden haben. Pav setzt jetzt alle Hebel in Bewegung, den deutschen

Pachtvertrag rückgängig zu machen. So ist um das Gut ein regelrechter

nationaler Kampf entbrannt, dessen politischer Charakter anscheinend

nicht bei allen deutschen Stellen erkannt wird.

Es wird gebeten, dieser Frage besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden.

(Kralup)

In P i l s e n hat sich in der Stimmung und Haltung der tschechi-

schen Bevölkerung nichts geändert. Die deutschfeindliche. Einstellung

ist eher im Steigen begriffen, je länger der Krieg dauert. Auch eine

Steigerung der kommunistischen Agitations- und Wühlarbeit istunbedingt

festzustellen, wenn es auch bisher zu irgendwelcher ernsteren Auswirkun-

gen nicht gekommen ist. In den Skodawerken war diese kommunistische

Wühlarbeit vor allen Dingen in den Abteilungen bemerkbar, in denen die

Arbeiter Zeit zu Unterhaltungen haben, also dort, wo automatische Maschi

nen verwendet werden. Die neu errichtete Werkskantine in den Skodawer-

ken, die anfangs als deutsche Eihrichtung abgelehnt wurde und zu Anfang

Juli nur etwa 40o Mittagsportionen umsetzte, zählte Mitte September be-

reits 300o Mittagsgäste. Ähnlich liegt die Entwicklung bei der Suppen-

aktion der Werksküche in den den Skodawerken. Während am 1.9.41 2000

Portionen zur Ausgabe gelangten, ist die Inanspruchnahme dieser Speisung

am 15.9.41, bei einem Preis von 5 Pfennig für eine Portion, auf l8000

gestiegen und es wird erwartet, dass in wenigen Tagen die 20 O00 über-

schritten werden. - Ein einwandfreier Fall von Sabotage hat sich im

Doudlewetzer Werk der hiesigen Skoda-Werke ereignet, indem ein bisher : .

noch unbekannter Täter in einen eben gereinigten Motor Stahlspäne gewor-

fen hat. Da der Motor sofort stillgelegt wurde, ist ein Schaden nicht

entstanden. Die Gestapo ist mit der Fahndung nach dem Täter noch be-

schäftigt und hat einstweilen alle verdächtigen Elemente festgenommen.

(Pilsen)

In P r_a_ g_ wird die Stimmung in den Kreisen der Festbesoldeten

und Lohnempfänger dadurch verschlechtert, dass das Mißverhältnis zwie

- 5
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schen Einkommen und Lebenshaltungskosten weiter bestehen bleibt. Die
Tendenz, knappe Lebensmittel zu höheren Preisen zu verkaufen, ist beson-
ders bei den kleineren Händlern vorhanden und wird durch Preisbehörden
oder Kontrollen nicht genügend unterbunden. Anzeigen seitens der Käufer
unterbleiben, da größere Kreise der Bevölkerung die oftmals sehr stark
überhöhten Preise anstandslos und bei knappen Waren sogar willig bezah-
len. Die Leidtragenden sind hierbei die Schichten der Bevölkerung, die
nur ein begrenztes und meist zu kleines Einkommen haben. Als Beispiel
wird der Fall eines Angestellten der Wirtschaftsgruppe für Groß- und
Außenhandel, Prag I, Königshoferstr. angeführt. Dieser Mann, ca. 4o
Jahre als, bezieht einen Monatsgehalt von RM l25.- , von dem ihm nach
Abzug aller Steuern und beiträge netto RM lo5,- ver-bleiben. Diesër Be-
trag ist für die derzeitigen Prager Verhältnisse derart niedrig, daß er
unbedingt eine bedeutende Einschränkung und Herabsetzung des Lebensstan-
dartes zur Folge hat. Die aus diesen Verhältnissen entstehende Gefahr
besteht darin, daß selbst solche Angehörige dieser Bevölkerungschichten,
die bisher den neuen Verhältnissen und nationalsozialistischen Anschau-
ungen freundlich gegenüber standen, irre werden und sich enttäuscht füh--
len und sich von diesen Anschauungen wieder abwenden, den letzten Endes
werden ja nicht die tschechischen Behörden verantwortlich gemacht, son-
dern die "Nationalsozialistische deutsche Oberhohheit", von der eine
Verhinderung solcher Mißstände stillschweigend erwartet wurde. - In
wirtschaftlicher Hinsicht ist man sehr erbittert über die Zuteilungen
des Böhmisch-mährischen Verbandes in Obst und Gemüsé, die vollkommen un-
zureichend sind. Die Hausfrauen sind gezwungen unter der Hand zu Wucher-
preisen einzukaufen. Zwiebeln, Knoblauch und auch Preiselbeeren, deren
Zuteilung durch diesen Verband erfolgen soll, waren bis jetzt fast nir-
gends in den Geschäften ku bekommen.
(Prag)
In T a b_o_r ist die Stimmung der tschechischen Bevölkerung, besor
ders der ärmeren Kreise, infolge der schwierigen Ernährungslage und der
Mangelerscheinungen an Kartoffeln, Mehl und Brot als schlecht zu bezeich-
nen. Besonders in Arbeiterkreisen werden immer öfter Äüsserungen laut,
daß bei der Fortsetzung solcher Not die Aufrechterhaltung der bisherigen
Arbeitsleistungen nicht mehr möglich sein würde. Es wird in den ärmeren
Schichten viel über Schleichhandel geklagt und behauptet, dass Gutsitu-
ierte für Geld heute alles bekämen und keinerlei Not litten. Die Miß-
stimmung dieser Kreise wendet sich dabei besonders gegen Fleischer und
Bauern, sowie gegen die tschechischen Behörden, denen vorgeworfen wird,
daß sie dem Schleichhandel nicht mit der erforderlichen Schärfe entgegen-
treten, sondern im Gegenteil, selbst durch den Kauf zu Wucherpreisen den
Schleichhandel unterstützen. In der gesamten tschechischen Bevölkerung
wiederholen sich ständig Äußerungen, wonach zwar genügend Lebensmittel
- 6 -
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vorhandenseien, diese jedoch ins Reich abgeschoben würden, dass in ge-
wissen Erzeugerkreisen der allgemeine Notstand aus gewinnsüchtigen Grün-
den ausgenutzt und daher begrüsst würde. Die Bauern hätten sich geäußert
dass auf diese Weise der Krieg ihretwegen noch 6 Jahre dauern könnte.
Über die unzureichende Rationierung der Tabakwaren wird im allgemeinen
viel geklagt. Auch hier wird den Trafikanten Schleichhandel vorgewor-
fen.· Die Mißstimmung über diese Mangelerscheinungen wird von deutsch-
feindlichen Kreisen zur Belebung der Flüsterpvopaganda ausgenutzt, so
dass in der tschechischen Bevölkerung allgemein die Überzeugung vertre-
ten wird, daß Deutschland kurz vor dem Zusammenbruch steht. Hinzu kom-
men verschiedenartige Gerüchte über einen angeblichen Stillstand der
Front im Osten, über ungeheure Verluste der deutschen Wehrmacht, über
den baldigen Kriegseintritt Amerikas und eine in Kürze zu erwartende
Offensive Englands, Amerikas und des durch Amerika neu ausgerüsteten
Rußland. :Vereinzelte Gerüchte wollen von einem Einmarsch Rußlands ins
Protektorat in allernächster Zeit wisseh, da größere Sondermeldungen des
OKW in letzter Zeit ausblieben. - Am l4.9. hatte der Oberlandrat das
Offizierkorps des S+andortes zur Einweihung des Deutschen Hauses in Tabor
eingeladen. Die Feier, die von musikalischen und sonstigen Vorträgen
umrahmt war, wurde mit der Führerehrung und den Nationalhymnen abgeschlos
sen.
(Tabor)
In T h e r e s i e n s t a dt ist eine Warenverknappung in ver-
schiedenen Artikeln und Nahrungsmitteln festzustellen. So wird allge-
mein darüber Klage geführt, daß man auf tschechische Fleisch- und Fett-
marken in den zuständigen Geschäften nichts bekommt. (Theresienstadt)
In F r a n k s t_a d_t wird festgestellt, daß trotz der allgemein
ablehnenden Haltung größerer Bevölkerungsteile die Stimmung eine steigen-
de freundliche Haltung gegenüber der Wehrmacht zeigt.
(Frankstadt)
In F ri e de c k- Fr ie d berg wird beobachtet,daß Tsche-
chen in größeren Gruppen Wanderungen zu Fuß oder auch per Rad unternehmen
Ferner ist auffallend, dss vornehmlich in deutschen Kaffeehäusern oder
Gaststätten mehrere an einem oder auch an verschiedenen Tischen platzneh-
mende Tschechen anzutreffen sind, die nach außen hin den Anschein erwek-
ken wollen, sich in deutscher Gesellschaft wohl zu fühlen. Vermutlich
ist der Zweck ihrer Zusammenkünfte in deutschen Häusern kein anderer, als
zu beobachten.
(Friedeck-Friedberg)
Es wird gebeten, folgendem Bericht besondere Beachtung zuzuwenden.
In M ä h r .- O s t r a._u beschrieb am 8.und 9.9. ein bisher un-
bekannter Täter die Fahrbahn einer Strasse und einige Zäune in Witkowitz
und Marienberg mit der Aufschrift: "P.P. Pracuj pomalu" zu deutsch "PP
Arbeite langsam". Die Anschriften wurden entfernt und die Geheime Staats
 7 
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polizei verständigt. - Auf Veranlassung der Dienststelle hat am Dienstag

den9.9. eine Sitzung beim Regierungskommissar der Stadt Mähr.-Ostrau

über Ernährungsfragen stattgefunden, an der der Standortälteste mit den

zuständigen Beamten der Heeresstandortyerwaltung, d em Inspektor des Trup

penteils, Regierungskommissar Beier und der Landwirtschaftsrat Hein vom

OLR-Amt in Mähr.-Ostrau teilnahmen. Es wurden die Maßnahmen der Sicher-

stellung der Verpflegung für diè Truppe und die Fragen der allgemeinen

Ernährungslage besprochen. Die Besprechung ergab folgendes Ergebnis:

Die Sicherstellung der Verpflegungsmittel für die Truppe erscheint ge-

währleistet,soweit die Zusage, dass die Kartoffelversorgung aus dem

Reich erfolgen soll, tatsächlich eingehalten wird. Beanstandungen der

Verpflegungsbeamten über schlechtes Fleisch wurden zur Sprache gebracht

und vom Landwirtschaftsrat Hein auf die allgemeine Lage der Fleischver-

sorgung hingewiesen. Beanstandungen wegen öfter gelieferter sauer gewor

dener Milch an die Truppe sollen durch direkte Belieferung von Milch aus

dem Reichsgebiet (Schlesien) an die Truppe abgestellt werden. Behand-

lung der Truppe als Großabnahmer und direkter Verkehr mit den Großver-

teilern wurde zugesagt. Die ordnungsgemässe Belieferung der Truppe er-

scheint daher gesichert. - Allgemeine Ernährungslage: Die Ernähmung mit

Brot und Getreideprodukten erscheint gesichert. Ebenso die Versorgung

mit Kartoffeln, falls die beabsichtigte Zuweisung von Kartoffeln aus dem

Reich tatsächlich wahr gemacht wird. Die bisher aufgetretenen Mängel

in der Kartoffelversorgung wurden mit der Verzögerung der Frühkartoffel-

ernte begründet. Zur Zeit erscheint die Kartoffelversorgung besser zu

funktionieren. Die Versorgung mit Gemüse erscheint z.Zt. ausreichend,

über Wintergemüëe. kann z.Zt. noch nichts gesagt werden. Starke Beäenken

müssen dagegen erhoben werden betreffend der zukünftigen Versorgung mit

Milch, Fleisch, Geflügel und Obst. Die Lage auf dem Fleischmarkt ist dez

artig angespannt, daß bereits stärkste Eingriffe auch in dem Milchvieh-

bestnnd vorgenommen wurden, so dass damit auch die Milchversorgung in

Frage gestellt scheint. Es ist zwar versucht worden, Magervieh' in den

Bezirk einzuführen und auf Grund der guten Rauhfutterernte dieses Mager-

vieh schlachtreif zu füttern. Da hierzu Zeit erforderlich ist, schlacht.

reifes Vieh aber nicht zur Verfügung steht, ist versucht worden, schlacht

reifes Vieh leihweise gegen spätere Rückerstattung aus dem Reich zu be-

kommen. Dies soll von den zuständigen Stellen in Berlin schröff abge-

lehnt wordensein.- Betreff Geflügel- und Obstversorgung: Der Bezirk des

OLR-Amtes Mähr.-Ostrau ist wohl das größte Zuschußgebiet im Protektorat.

Einerseits ist hier eine riesige Industrie konzentriert, wobei besonders

auch die Bergarbeiter gut ernährt werden müssen, andererseits verfügt

das OlR-Amt über keinen landwirtschaftlichen Rückhalt, da ein Großteil

des Bezirkes die Beskiden und ihr Vorland umfasst, das z.Zt. wenigstens
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als Lebensmittellieferant fast vollständig ausfällt. Ein Ausgleich durch
Heranführung von Lebensmitteln aus anderen Teilen des Protektorats bezw.
Reiches hat bis jetzt trotz der geschaffenen Zentralorganisation in Prag
nicht geklappt. Die Mängel werder, wie dem Standortältesten sowohl in
dieser Besprechung als auch in Besprechungen mit anderan Herren, die Ein-
blick in diese Dinge haben, bestätigt wurde, in folgendem erblickt:
1.) Man hat den Oberlandräten bezw. ihren Landwirtschaftsräten jeden
Einfluss im eigenen Bezirk genommen und behandelt sämtliche Oberlandrats-
bezirke gleich, ob sie Zuschuß- oder Überschußgebiet sind, obwohl natur-
gemäss dadurch ganz vershhiedene Bedingungen vorliegen.
2.) Es wird darüber geklagt, daß die Zentralinstanzen in Prag für
diese Fragen kein Verständnis aufbringen und sich strkt an die von ihnen
geschaffenen Organisationen halten, obwohl draußen bei diesen Organisa-
tionen ein Mangel an geschultem Personal und ein Mangel an Aufsichtsper-
sonal herrscht, das dafür sorgen könnte, daß die Verfügung durchgeführt
wird. Daß dabei mit einem sehr erheblichen Widerstand der tschechischen
Bevölkerung zu rechnen ist, ist wohl bekannt, in der Praxis wird aber
nichts Positives dazugetan, um diesen Widerstand zu begegnen, bezw. ihm
die Spitze abzubrechen. Hierzu gehört, daß man durch die Schaffung eines
ausgedehnten Zwischenhandels (genannt Verteiler-Organisation, die erheb-
liche Gelder verschluckt) dem Erzeuger geringe Preise gibt, ihm den ört-
lichen Kleinmarkt, auf dem er früherYfäufte, sperrt, statt ihm einen An-
reiz durch genügende Preise zu bieten, die er auf dem Markt als Direkt-
Verkäufer erzielen könnte. Erfolg ist, daß in einem Mangelbezirk wie
hier sämtliche Waren, die selten sind, nicht in die Verteilungsstelle ge
langen, sondern dem Produzenten (Hauptsächlich tschech. Bauern) im
Schleichhandel zu erhöhten Preisen vom Hof geholt werden. Hiergegen
helfen weder tschechische Gendarmerie noch Preiskontrollen. Diese Ver-
hältnisse treffen zu in erster Linie für Geflügel, Obst, Waldfrüchte,
Eier. Es soll auch unter der Bauern- und Gärtnerschaft darüber eine
starke Verärgerung herrschen, die naturgemäss eine Minderproduktion ver-
ursacht. Der Leidtragende in dieser Beziehung ist besonders die deutshle
Bevölkerung, darunter besonders die aus dem Reich hierher Übersiedelten,
die keinerlei Beziehungen zum Lande haben oder diese nicht ausnützen wol.
len. Ganz besonders bedauerlich ist bei der ganzen Angelegenheit, daß
von allen Seiten darüber geklagt wird, daß die Stellen in Berlin das
Protektorat als ausserhalb der Reichsgrenzen befindlich betrachten und
jede Versorgung aus dem dem Reich schroff ablehnen mit ausnahme der Ver-
sorgung von Kartoffeln. Wenn auch dureh Sonderzuteilung für die Indu-
strie- und Bergbauarbeiter versucht wird, die dort auftretenden Unruhen
zu beseitigen, so herrscht doch allgemein der Eindruck vor, daß die Man-
gelserscheinungen weniger auf einen tatsächlichen Mangel als auf die
Art der Verteilung zurückzuführen sind.
(Mähr.-Ostrau)
- 6.-
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In P_r_e_r a_u sind Stimmung, Verhalten und Einstellung der tsche

chischen Bevölkerung in den letzten Tagen betont ablehnend. Diese Hal-

tung zeigt sich auch im Benehmen auf der Strasse. Sie machen z.B. erst

im letzten Augenblick auf dem Gehsteig Platz. Ausserdem scheinen sie

stark unter dem Einfluss feindlicher Rundfunksendungen zu stehen.

(Prerau)

In S l a w i t s c h in_ schließlioh ist die Stimmung der tschechischen

Bevölkexung dagegen gut. Nur einige Geschäftsleute und Intellektuelle

sind deutschfeindlich eingestellt, jedoch äußerst vorsichtig in ihren

Äusserungen. - Sämtliche Vereine suchen Zuflucht in der "Nationalen

Gemeinschaft. Der Orelverein nahm am l2.9. das regelmässige Turnen

wieder auf.W

Für den Wehrmachtbevollmëchtigten

Der Chef des Generalstabes

homfing

USEST

Oberst i.G.

Nachrichtlich:

Parteiverbindungsstelle beim

Reichsprotektor in Böhmen und Mähren

Führer des SD-Leitabschnitts Prag



Gruppe Eisenbahnwesen

Prag, den 24. Oktober 1942.

III/1- 31 Bbv Bmam

50

1.)Vermerk:

Am 24.lo. l942 8,o6 Uhr ist im Dorfe Biela (bei Altpaka)

ein gelber Ballon mit etwa 2 m Durchmesser, belastet mit

einem Sack, niedergegangen. Gendarmerie Altpaka ist benach-

richtigt.

Am 24.lo. l942 gegen 9 Uhr ist im Hofe des Wächterhauses

der Haltestelle Walle (östlich Pschelautsch) ein Ballon mit

5 m Durchmesser mit Korb niedergegangen; trägt englische

Anschrift. Ballon ist durch Regierungstruppe bewacht, Kripo ist

benachrichtigt.

GSOS

2.)Herrn Staatssekretär

.α.

vorzulegen.

I.V.

2∴6/10.4

Ploninger

U11 t-20/4i
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G ru p p e I l

I10-6330

Prag,den A September 1942

1.) Bericht des Gendarmeriekommandos beim Bezirks-

hauptmann Prag-Land-Nord.

Anlässlich einer heute vorgenommenen Streife

wurde auf einem Ackerfeld unweit der Gemeinde

Maslowitz,Bezirk Prag-Land-Nord,ein Blindgänger

vorgefunden.Die Grösse konnte noch nicht festge-

stellt werden,da lediglich der Flügel aus dem

Boden hervorschaut.

Die Stelle wird bis zur Abholung der Bombe bewacht;

die Abholung wurde vom Gendarmeriekommando veran-

lasst.

2.) Herrn Staatssekretär

mit der Bitte um Kenntnisnahme vorgelegt.

A Lehad

$11 420/41,
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Fernschreibstelle
nnte
Laufende Nr.
Fernschreibname
Angenommen:
Befördert:
Aufgenommen:
Datum:
19.
Datum:
um:
Srpar.
u
um:
an:
ebeg
Vhoy
NW
durch:
502/291
durch:
Rolle:
Bermerke:
C A    
Fern pruch:
10.9.42
17.55
 N G R GRN R RR R 
Bermerke für Beförderung vom Absender auszufüllen
(Bestimmungsort)
-+ BETRIFFT:
BOMBENABWURF DURCH FEINDLICHE FLUGZEUGE.
IM NACHGANG ZU MEINEM FERNSCHREIBEN VOM HEUTIGEN TAGE
SEGEI GES SSE
BEZIRK RAUDNITZ 4 BOMBEN ABGEWORFEN WURDEN.
DER ABWURF ERFOLGTE IN DER UMGEBUNG DER GEMEINDEN LESCHAN,
GROSS-BUTSCHIN UND DOLAN, IN WELCH LETZTEREM ORTE
EIN WOHNHAUS SCHADEN ERLITTEN HAT.
IM UEBRIGEN WURDE EINE
EER R GN GEE
HERABFALLENDEN DRAEHTE IST EINIGER BRANDSCHADEN
AN FELDERN ENTSTANDEN.
AUF DEM RECHTEN UFER DER MOLDAU
WURDEN 2 NICHTESPLODIERTE BOMBEN AUFGEFUNDEN.
DER KOMM.
BEZIRKSHAUBTMANN GEZ.
DR.
PETTERS++++
Unterschrift des Auftraggebers
Fernsprechanschluß des Auftraggebers
-20/41
808. Hugo Bönide, Berlin B 62



53

Nach fernmündlicher Mitteilung von O.R.R.K 1 o s e , Pilsen

wurden entgegen seinem Fernschreiben von heute Nacht in seinem Bezirk

nunmehr der Abwurf von Brandbomben gemeldet. Es handelt sich um cca

50 Brandbomben, die bei Kralowitz ( 25 km von Pilsen entfernt ) ab-

geworfen wurden und dort einen kleineren Waldbrand entzündeten, der

aber gleich wieder gelöscht werden konnte. Weitere Schäden wurden

vorläufig noch nicht gemeldet. O.R.R.Klose wird sich jetzt sofort

nach Kralowitz begeben und sich dort selbst von der Wirkung der

Brandbomben überzeugen und hierüber unverzüglich berichten.

b

o J  coooCo

M

p

B. Ml.

 b. 510.47

St. S.V.A-20 /1
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Telefonische Nachtragsmeldung von Hauptmann Manig:

Pilsen meldet:

Gegen 3.00 Uhr wurden von einem Flugzeug in der

Gemeinde Stradischt Bezirk Kraluwitz mehrere Brand-

bomben abgeworfen. Einige explodierten. Jn einem

Wald entstand durch die Brandbomben ein Brand, der

jedoch gleich gelöscht werden konnte. Das Flugzeug

ist in Richtung Sudetenland ausgeflogen.

Prag, den 4. Oktober 1941.

Aufgenommen:

dieterh

√

Fe

3SeST



55

Telefonische Meldung von Hauptmann Manig.

Bericht über den Feindeinflug vom 3. zum 4.10.1941:

Der Einflug erfolgte aus Richtung Karlsbad über Kralup

und Prag, das um 1.26 Uhr erreicht wurde, weiter nach

Pardubitz (2.05 Uhr), wo eine Schleife ausgeführt

wurde. Der Rückflug ging über Kolin, Kuttenberg, südlich

an Prag vorüber und über Beraun (2.37) auf Eger zu.

Es handelte sich um 3 - 4 Flugzeuge in grosser Höhe.

Meldungen über feindliche Bombentätigkeit bisher nicht

eingelangt. Anscheinend keine Bombenabwürfe. Flakfeuer

zwischen 1.30 Uhr bis 1.52 Uhr und um 2.32 Uhr in Prag

und um 2.21 Uhr im Raume Kolin - Pardubitz. Munitions-

verbrauch 2.o0o Schuss.

Der Wehrmachtbevollmächtigte hat in den überflogenen

Gebieten den Einsatz von Suchkommandos nach Fallschrim-

springern und Flugblättern veranlasst. Skizze über den

Einflug wird nachgereicht.

OSO

ty

Aufgenommen:

hilerh

Prag, den 4.10.1941.
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Prag, den 9. Oktober 1941.

Der Befehlshaber der Sie!

u. des SD in Prog

1.01941

Bed S..Nr.

10 X. 1941

G.R. mit 1 Anlage

B.d.S.65244

4-Obersturmbannführer Böhme,

Prag,

unter Bezugnahme auf den Jnhalt der Anlage zur

Kenntnis übersandt.

Heil

Hit ler!

4.

4-Obersturmbannführer.

SE2E

/. 701=0.47

9

St. .√ A-21/41



57

Prag, den 9. Oktober 1941.

G.R. mit 1 Anlage

oacaqadna

Prag,

unter Bezugnahme auf den Jnhalt der Anlage zur

Kenntnis übersandt.

He√lveHitler!

gez.G i e s.

#-Obersturmbannführer.

V3253
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DER LANDESPRÄSIDENT IN BÖHMEN
REICHSAUFTRAGSVERWALTUNG
PRAG XVI., am
10.Mai 1943.
PRAG XVI.-SMICHOW,
Matthias-Braun-Straße 11/lV.
Tas
III/6- P.
a sehplürs
ia Ehmon wrd Richcen
Gesch, Z.
C
dic
J0kn
A
Be Beantwortung ist das Zeichen unbedingi anzugeben.
pahren.
20 V. 1943
is
A.HL
*]
21. MAI 1943
jun.
TR
An den
Herrn Reichsprötektor in Böhmen u.Mähren
CEN
Büro des Herrn Staatssekretärs
in P r a g.
-
Betrifft: Gustav Fuchs,Kolonialwarengeschäft in Prag XII.
-
Bezug:
Beschwerde des Kaufmannes Louis H.Pillat,Prag-Weinberge.
Erlaß vom lo.5.1943-St.S.VII A-21 b/41.
Beew
Louis H.P i 1 1 a t hat neben zahlreichen anderen
Beschwerden auch eine Beschwerde an den Führer und Obersten
Befehlshaber der Wehrmacht eingebracht.Aus Anlass dieser Be-
schwerde untersuchte der Reichsprotektor in Böhmen und Mähren
den Fall und machte mit Erlaß vom 7.4.1943 -VI/6-6oo3/84 fol-
gende Feststellungen:
" Auf Grund des von Ihnen abgeschlossenen Kaufvertrages vom
lo.Oktober l94o hat der Oberlandrat in Prag mit Bescheid vom
20.Januar l942 die Arisierung genehmigt.Nach Ihrer Eimberufung
zur Wehrmacht wurde das Geschäft zunächst von der Geschäfts-
führerin Hedwig Nemec geleitet.Später übernahm die Betreuung
des Geschäftes über Auftrag der Wirtschaftsgruppe Einzelhandel
der Direktor der Centro-Kommission-Handels A.G.,Albert Trux.
Es ist festgestellt worden,dass sich in der Zeit vom
l.Januar bis zum 3l.Juli l942 verhältnismässig grosse Mankos
an bewirtschfteten, d.h.markengebundenen Waren ergeben haben.
Insbesondere wurden Mängel in der Geschäftsführung festgestellt.
Die von Ihnen gezeichnete Bilanz zum 3l.Dezember l94l ist nicht
richtig.Nach den von der Obersten Preisbehörde durchgeführten
Erhebungen ist wegen Preisübertretung bei dem Weinverkauf noch
ein besonderes Verfahren zu erwarten.
Weiter ist festgestellt worden,dass Sie bei der
Übernahme des Geschäftes nur einen Barbetrag von K 14.882.--
einbrachten.In der Zeit vom 28.Oktober 194o bis 24.Oktober l941
ist ein Gewinn von ll4.03l.4o Kronen erzielt vrden.In der
gleichen Zeit haben Sie aber aus dem Geschäft einen Betrag
von 130.357.4o Kronenentnommen.Die Entnahmen übersteigen daher
den gesamten Gewinn zuzüglich der eingebrachten Mittel.
Die Bezahlung des laut Ziffer l des Genehmigungsbeschei-
des vom 2o.Januar l942 längst fällig gewordenen Kaufpreises ist
noch nicht erfolgt.
WA-21c/41
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Die Verhältnisse sind so gelagert,dass seit langem
die Möglichkeit gegeben war,den erteilten Genehmigungsbescheid
zurückzuziehen.Wenn trotzdem die Landesbehörde diesen Schritt
nicht getan hat,so geschah dies aus einem Wohlwollen heraus, um
das fragliche Geschäft für die deutsche Kundschaft zu erhalten.
Die Einsetzung eines Treuhänders war notwendig,denn Ihre Ver-
tretung war zur Regelung der ordnungsmässigen Geschäftsführung
nicht in der Lage.Trotz der schwierigen finanziellen Lage des
Geschäftes hat sich die Landesbehörde bereitgefunden,Ihnen von
Fall zu Fall eine finanzielle Unterstützung zukommen zu lassen.
Neben dieser Unterstützung wurden für Sie noch weitere private
Verbindlichkeiten beglichen,die sich zum Teil in erheblicher
Höhe bewegen.So u.a.die Rückzahlung einer Restschuld von
K l3.O00.--.Ausserdem werden die laufenden AlimenteIhrer Ehefrau
aus dem Firmenvermögen geleistet. "
An diesen Tatsachen hat sich bis heute nichts wesent-
liches geändert.Die in dem Geschäft des Pilat fehlenden mar-
kengebundenen Waren wurden inzwischen wie folgt festgestellt:
Zucker 199o.95 kg
Mehl
559.
11
3.9
Hülsenfrüchte' 38.30 kg
-obiswron
Kartoffel
1356
kg
228.94
8u
goN
Margarine
11
Butter
69.60
11
S
OTOE
Kondensmilch
loo grosse Dosen
1l kleine Dosen
2202 Stück
-
.oS
Eier
Süsswaren
142.48 kg.
02
O
E
a9b
"et
ta
96
Be
SAOL
Mau
mT
-
BAU
:
1) Vermerk:
CO8
Nicht kriegswichtig. Weitere Be-
Ppo
arbeitung entfällt. Daher
O.
-
moy
2.) z.d. A.
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St.S. VII A - 21 b/41.

Prag, den 10. Mai 1943.

09

0

1943

o7

1.) Kanzlei setze auf besonderen Bogen:

Herrn Naudé.

Ein Kaufmann Louis H. Pillat, Prag-Weinberge, hat bei

dem Herrn Staatssekretär wegen der von der dort. Dienst-

stelle verfügten Einsetzung eines Treuhänders in seinem

Lebensmittelgeschäft, Prag XII, Schwerinstrasse 63, in-

terveniert. Ich wäre dankbar, wenn Sie mir eine kurze

Darstellung der Gründe zuleiten würden, die zur Ein-

setzung des Treuhänders Veranlassung gaben, und wenn

Sie weiterhin eine Mitteilung über den derzeitigen Stand

der Angelegenheit anschliessen würden.

g8098

2.) Wv. am l0.6.1943 bei dem Unterzeichner.
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Heeresarchiv-Jweigstelle

7.Januar

Peag, den

1943

Prag

X1, Deitsbezg 1600

Tel. 320 45

Oberst SCHOEPKE

f

BudsS as 2haal:s

Lot La p.s.cnes

A3.

in Uehnnuad Mahcen.

C: - 9. JAN. 1943

An den

Staatssekretaer beim Reichsprotektor

Herrn SS-Gruppenfuehrer K.H.FRANK

Prag.

Beiliegenden Brief des in meiner Dienststelle als

Rechnungsfuehrer eingeteilten Oberschuetzen P i l l a t

reiche ich befuerwortend weiter.

Ich kann allerdings nicht uebersehen,wie weit Pillat

doch etwa fuer den Rueckgang seines Geschaeftes verantwortlich

gemacht werden kann, wuerde es aber fuer falsch halten, ihm

aus uebertriebener Objektivitaet das Geschaeft wegzunehmen,

ohne ihm noch einmal die Chance einzuraeumen, unter Ausnutzung

seiner Erfahrungen, die Misstaende in seinem Geschaefte zu be-

seitigen und es ordnungsmaessig weiterzufuehren.

Dieses Verfahren erscheint mir notwendig,um den

deutschen Einfluss zu sichern,und vertretbar, weil sich Pillat

immer bewusst fuer das Deutschtum eingesetzt hat und die gros-

sen Misstaende in seinem Geschaeft doch waehrend seiner Solde-

tenzeit aufgetreten sind.

Hhocpke.

1 Anlage

St.  vA-A1 b/41

Hz.



Oberschütze Alois PILLAT

Prag,den 7.Jänner 1943.

Heeresarchiv-Zweigstelle

P r a g - Veitsberg 16oo.

62

Herrn

Staatssekretär

SS Gruppenführer K.H. F R A N K ,

P_r_a_g__Burg:

Czernin-Palais.

Betrifft : Das deutsche Lebensmittelgeschäft Luis H.Pillat

in Prag XII,Schwerinstrasse 63.

Sehr geehrter Herr Staatssekretär !

Gestatten Sie mir bitte,dass ich mich in meiner Notla-

ge an Sie wende, weil Sie mich ja von der Zeit des Karlsbader

Wandervogels her kennen.

Seit Oktober 194o habe ich ein ehemals jüdisches Le-

bensmittelgeschäft in Prag, Schwerinstrasse 63,übernommen und mich

bemüht, besonders die in diesem Stadtteil ansässigen Deutschen zu

betreuen und ich konnte auch mit dem Erfolg zufrieden sein.Da

wurde ich im Feber 1942 zum aktiven Wehrdienst eingezogen und

musste leider im Juni 1942, als ich infolge einer chronischen

Hüftgelenksentzündung g.v.H. von Frankreich nach Prag zurückkam ,

feststellen,dass das Geschäft in meiner Abwesenheit völlig herun-

tergekommen war. Es waren grosse Schulden vorhanden und es fehl-

ten grössere Mengen markenpflichtiger Waren ; ich sah mich des-

halb genötigt, den zuständigen Stellen Anzeige davon zu erstatten.

Die Feststellungen auf Grund meiner Anzeige ergaben dann auch

recht erhebliche Fehlbestände; da ich ja Eigentümer des Geschäf-

tes geblieben war, wurde ich für die Zustände in neinem Geschäft

verantwortlich gemacht; der Landespräsident setzte einen Treuhän-

der ein , ich durfte das Geschäft nicht mehr betreten und die

Einkünfte aus meinem Geschäft wurden mir entzogen.Jetzt bin ich

auf meinen Wehrsold als Oberschütze angewiesen,von dem ich nicht

einmal meine Wohnung bezahlen kann.

Ich
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Ich fühle mich durch diese Behandlung mit Recht ver-

letzt; da ich als Soldat meinen vaterländischen Pflichten nach

kam,war es mir gar nicht möglich, mich um das Geschäft zu küm-

mern. Da kann man mir doch nicht einfach mein Eigentum wegneh-

men und mir meinen Lebensunterhalt entziehen, ohne mir die Mög-

lichkeit zu geben,den in meiner Abwesenheit entstandenen Schaden

wieder gut zu machen.

Ich habe als Sudetendeutscher von frühester Jugend an

für das Deutschtum gekämpft und in meinem Geschäft bewusst in er-

ster Linie um deutsche Kundschaft geworben und auch hier die deut-

schen Belange in den Vordergrund gestellt. Es kann doch nicht er-

wünscht sein, dass das Geschäft nun wieder unter tschechischen

Einfluss gerät.

Darf ich Sie deshalb bitten, sich die Angelegenheit

vorlegen zu lassen und Ihren Einfluss dahin geltend zu machen,

dass die Einsetzung des Treuhänders aufgehoben und mir mein Ge-

schäft zurückgegeben wird.

Heil Hitler !

Gromy m

Oberschütze

08088
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J

St.S. VII A - 21a/41.

1941

ooaraa Catta

Prag XIX,

Platz der Vehrmapht 5

Für das dort. Schreiben vom 18.d.Mts. - Zeichen Abt.

Ib/E Az. 11-a-3 in Sachen Kaufmann Louis H. Pillat,

Prag-Neinberge, Wehrpass-Nr. München II 13/237/1,

danke ich verbindlich.

Heil

Hitler!

Jhr

Oberregierungsrat.
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Der Wehrmachtbevollmächtigte

18. November

41.

Prag, den

19

beim Reichsprotektor in Böhmen u. Mähren.

Abt.Ib/E

Az. 11-a-3

Betr.:L.H.Pillat, Prag-Weinberge, Wehrpassnummer München II 13/237/l.

An den

Büro des Staats■ekretärs

Persönlichen Referenten

beim Reichsprotektor

des Staatssekretärs beim Reichsprotektor

in Böhmen und mähren.

in Böhmen und Mähren

Eing.: 19.NOV. 1941

Herrn Oberregierungsrat Dr. G i e sIgh. Nr.:

Prag

Czernin-Palais.

Laut Meldung des Wehrbezirkskommandos Prag wurde für den

Kaufmann Louis H.Pillat, Prag-Weinberge, in Anbetracht der

hier vorliegenden besonderen Verhältnisse die Einberufung

ausnahmsweise bis Ende des Jahres hinausgeschoben.

Heil Hitler!

Ihe prergr

Aturepuin

So

Sy.

St. .\A21 a141



66

14.November 1941.

St.S.VII A - 21/41.

14. XI. 1941

1) An Herrn

Oberstleutnant Brickenstein,

9

XIX,

Platz der Wehrmacht 5.

Sehr geehrter Herw Obgrßtleutnant!

Bei dem Herrn Staatssekretüefet für den Kaufmam Louie

237/1, dahingehend interveniert worden, dass Pillat mit

Rücksicht auf seine Geschäftslage nicht, wie es vorge-

sehen sei, bereits zum 18.d.Mts., sondern erst zum 18.

1.k.Js. einrücke. Der Herr Staatssekretär selbst nimmt

zu dem Anliegen keine Stellun , hat mich vielmehr beauf-

tragt, an Sie den Vorgang zur zuständigen weiteren Erle-

digung abzutreten. Sollte es möglich gewesen sein, die

Einberufung von Pillat um zwei Monate zu verschieben,

wäre ich für eine kurze Nachricht zu Dank verbunden.

Heil Hitler!

Jhr

L

Oberregierungsrat.

2) Wv. am 13.12.1941 bei dem Unterzeichner.



Prag 11.11.1941
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2

Vermerk:

W

Herr Doktor Frank gab fernmündlich folgende

Angaben durch,auf die der Herr Staatssekretär

bereits warte:

eutscher Kaufmann Louis H.Pillat

Prag -Weinberge

Wehrpass Nr.München II 13/237/1

Einberufungstag 18.11.1941.

Femerder.

SSSSS

St.\A=144
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